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Grafſch n Hohenberg Salmannsweiler als geeignete

Entſchädigungsobjekte für di Requiſitionen Gleichzeitig

aber trat 32 Herzog auch mit Oeſterreich in Unterhandlungen ,1

welche Graf Zeppelin führen mußte Der öſterreichiſch Miniſter Thugut

aber traute Württemberg garm1 icht wegen ſeiner D Web igigkeit ; Am

31. Dezember 1797 ſchrieb er an —
Ces W urttembergois sont un véritable fleau pour nous ; l ' on ne

saurait rien imaginer de plus odieux que leur duplicité , leur fausseté

et leur insolentes exigences . « )

Zweiter Rapitel .

Der Regensburger Reichsdeputationsſchluß .

I . Der Luneviller Frieden .

Die kriegeriſchen Ereigniſſe der Jahre 1800 und 1801 endigten

mit dem Frieden von Luneville vom 9. Februar 1801 ; in demſelben

trat der Kaiſer namen Reich das ganze linke Rheinufer an Frank

reich ab. Für die Säkulariſation in Deutſchland iſt von entſcheidender

Bed der Artikel 7 dieſes Friedens , welcher lautet :

Und
ſſ as das Deutſche Reich an die franzöſiſche

des Deutſchen Reiches

Uitzungen verluſtig fin

nsgeſamt zukommt

xaId f 7 1Reich gehalten ſein

linken Rheinufer ihrer

ſchädigung zu geben

Grundlagen

0

kath Artikel nicht nur

ſondern auch fſug

lich als k Ne anzuſehen Wohin Frankreich

zielte , ſagt am präziſeſten die Inſtruktion des Direktori iums an die Raſtatter

vertraute Briefe , II. 8. 18.

Dieſe Württemberger ſind eine wahree Plage für uns; man kann ſich nichts

licheres denken als ihre Falſchheit , ihre Unaufrichtigkeit und ihre unverſchämten For

derungen . “

8
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franzöſiſche Geſandtſchaft in folgenden Worten : „ Frankreich muß mit
keiner Partei gehen , die Entſcheidung zwiſchen Oeſterreich und Preußen ,
zwiſchen Katholiken und Proteſtanten in der Hand behalten und das Prinzip
der Säkulariſation in ſeinem Sinne zur Anwendung bringen . “ “ ) Der
große Korſe hat aber in einem Brief an Talleyrand vom 3. April 1802
uns verraten , wie er die Karten zu Gunſten Frankreichs ſtets zu miſchen
beſtrebt war ; er ſchreibt da : „ Meine Abſicht iſt , Frankreich in keiner
Weiſe in die Angelegenheiten Deutſchlands zu verwickeln und es nicht die
geringſte Gefahr laufen laſſen , den Bruch des Friedens herbeizuführen .
Um dieſen Zweck zu erreichen , wünſche ich drei Separatverhandlungen
anzuknüpfen : eine mit Rußland in Form eines Entgegenkommens ( oder
Verſuchs ) , und um es , ſo viel als nur möglich , zu bewegen , auf die uns
zuſagenden Anordnungen einzugehen ; die zweite mit dem Hofe von Berlin ,
um mit dieſem Hofe über die Anordnungen , die ihn ſelbſt betreffen ,
ſowie über die des Prinzen von Oranien , des Kurfürſten von Bayern
und des Kurfürſten von Baden überein zu kommen ; die dritte mit Oeſter
reich , um uns mit dieſer Macht über die Anordnungen hinſichtlich des
Großherzogs von Toskana und eines oder höchſtens zweier geiſtlichen Kur
fürſten und des Kurfürſten von Bayern zu verſtändigen . Durch dieſes
Mittel wird ſich Deutſchland in Wahrheit in zwei Reiche geteilt finden ,
da deſſen Angelegenheiten in zwei verſchiedenen Mittelpunkten abgemacht
werden . Dieſes Arrangement einmal vorausgeſetzt , würde dann noch die
Verfaſſung Deutſchlands exiſtieren ? Ja und nein . Ja , weil ſie noch nicht
zerſtört wäre ; nein , weil die Geſchäfte nicht von einem Teil allein beſorgt
würden und weil mehr als je ein Gegenſatz zwiſchen Berlin und Wien
beſtehen würde . Die Zeit würde übrigens unſer ferneres Verhalten be
ſtimmen . “ ? ) Auf dieſe Weiſe ſuchte Frankreich ſein ſeit Jahrhunderten
verfolgtes Ziel zu erreichen : Schwächun g des Deutſchen
Reiches . Weil aber die geiſtlichen Beſitztümer die treueſte und zuver
läſſigſte Stütze des Reichsgedankens und des Kaiſerhauſes waren , mußte
deren Säkulariſation dem Reiche tiefen Schaden zufügen und dem Kaiſer
ſeine bewährteſten Bundesgenoſſen entziehen . Nur von dieſem Geſichts
punkte aus läßt ſich auch der ſcheinbare Widerſpruch in Napoleons Verhalten ,
der in ſeinem Vaterlande zu derſelben Zeit einen Teil der Kirchengüter
der katholiſchen Kirche zurückgab , erklären , als er zu dem wuchtigen Schlage
ausholte , der in Deutſchland die katholiſche Kirche ihres Beſitztums gänz
lich beraubte !

Der Luneviller Friede ſelbſt war im Drange der Umſtände vom
Kaiſer allein ohne Mitwirkung des Reiches geſchloſſen worden . Ein
Hofdekret vom 21 . Februar 1801 legte denſelben dem Reichstage zur nach —
träglichen Genehmigung vor , die auch am 7. März erfolgte , nachdem am
3. März der Kaiſer ein „ ſchleunig zu erſtattendes Reichsgutachten “ über
denſelben gefordert hatte . Am 6. März hatten von 96 Stimmen des Fürſten⸗
kollegiums ſich ſchon 54 beſtimmt für die Ratifikation des Friedens er —

5) Hüffer , diplomatiſche Aktenſtücke II . S. 199 .
) Correspondance . VII . S. 542 ff.
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klärt ; das Konkluſum des fürſtlichen Kollegiums vom 7. März
1801 ſpricht 1. dem Kaiſer den „ allerunterthänigſten Dank “ aus für den

Abſchluß des Luneviller Friedens ; 2. enthält die „ unbedingte Geneh
tigung “ dieſes Friedens und bittet 3. den Kaiſer , derſelbe möge dieſe Zu —

immung Frankreich „ auf das ſchleunigſte “ anzeigen . ) Das Kur

fürſtenkollegium und das Kollegium der freien Reichsſtädte
ſtimmten am gleichen Tage für die Annahme des Frieden

n
ſtt˖

Württemberg ſprach ſich im Reichsfürſtenamt am 6. März in
ſeiner Abſtimmung wie folgt aus :

Indem Seine Herzogliche Durchlaucht von Württemberg auf
die ſimple Ratifikation am 9. vorigen Monats zu Luneville unter
zeichneten Friedens zuſtimmen ſich bewoger finden wünſchen Höchſt
dieſelben um ſo mehr jede Verzögerung entfernt zu ſehen , als nur allein

durch die in möglichſter beizubringende Ratifikation die noch in
ſo vollem Maße auf diebeteiligten Stände fortdauernde Kriegsdrang
ſale und unerſchwingliche Laßte n gehoben und entfernt werden können ;
auch Kaiſerliche Majeftät durch allerhöchſt Ihre an ſämtliche Kur —
fürſten , auch mehrere Fürſten des Reiches , allergnädigſt erteilte Er

lärung , jede Mißdeutung einer etwa von der gewöhnlichen Form ab —
weichende Verfahrungsweiſe bei denen für das Reich übernommenen

Verbindli chkeiten vollkommen beſeitigt haben . “ ? )

Die wäbiſchen Prälaten , als Stimmführer derſelben
*fungierte Syndikus Schott von Ochſenhauſen , ſtimmen gleichfalls dem zu ,

Reiches den Frieden abgeſchloſſen habe und
ö KHaiſer namens

ferner ichtigen kaiſerlichen Schutz und hoffen , und er
warten ſolchen mit einer ſolchen Beruhigung , welche dieſem immer
einen weſentlichen Beſtandteil der deutſchen Reichsverfaſſung aus
machenden Kollegium das Bewußtſein aller ſeiner in dem ganzen
Kriege gegen Ihre Kaiſerliche Majeſtät und das Reich willig , oft über
ſeine Kräfte , ohne alle Rückſicht auf ſeine bekannte Prägravation in der
Reichsmatrikul und ohne Beziehung darauf , treu , ſtandhaft und thätig
geleiſteten Pflichten gegen alle widrigen Eindrücke und Beſorg
niſſe verſchafft “

Das iſt eine mehr als zarte Andeutung der Säkulariſation ! Die
ſchwäbiſchen Prälaten erteilen ſodann auch dem Luneviller Frieden ihre

Genehmigung , „ behalten ſich aber auch dasjenige , was noch zur gänzlichen
Berichtigung des Reichsfriedensgeſchäftes in denen zu einer beſonderen

Weberie in dem Friedenstraktat zu Luneville vom 9. Februar aus
ſetzten Punkten noch zu thun nötig iſt , der allgemeinen Reichs - und aucheer eigenen , dabei ſo weſentlich verſierenden Intereſſen wegen das Weitere

bei der
„ beſchloſſenen Eröffnung des Protokolls über das kaiſer

liche Kommiſſior 8dekret vom 3. März bevor “ . “ )

1 —„ Allgemeine Zeitung “ Nr . 73vom 14. März 1801 .
2) „ Allgemeine Zeitung , Nr . 81 vom 22. März 1801 .

2

01
) „ Allgemeine Zeitung “ Nr. 82 vom 23. März 1801 .
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Kurtrier ſtimmte als Inhaber der Stimme von Ell
wangen am 7. März

35
auch dem Frieden zu, ſprach aber das Ver

trauen aus , „ daß die Artikel 7 vorbehaltenen weiteren Arrangements von
der Art ſein mögen , a wenigſtens die Reichskonſtitution in weſentlichen
Teilen erhalten und nicht ein Teil allein unterdrückt und ein Opfer für da

Ganze Die Stimme von Ellwangen erhob ſich alſo gegen die
Forderung , daß die geiſtlichen Staaten allein die Entſchädigung zu leiſten
hätten . Dem Beſchluß des Reichstags, wie er im Reichsgutachten vom
7. März niedergelegt war und der auf Annahme des Luneviller Friedens
lautete , erteilte der Kaiſer am 9. März ſeine Zuſtimmung ; es war alſo
Reichsgeſetz , daß die weltlichen Fürſten , die auf der linken Rheinſeite
Verluſte erlitten hatten , auf Koſten des Reiches entſchädigt werden . Der
Reichstag machte ſich nun an die Löſung der Entſchädigungsfrage und
debattierte zunächſt darüber , auf welche Weiſe die ganze Angelegenheit zu
ordnen ſei .

Das Fürſtenratskollegium begann ſeine Verhandlungen hierüber
30 . März und ſetzte ſie am 15. , 20 . , 27 . und 30 . April 1801 fort . Von
Anfang an traten zwei verſchiedene Anſichten auf : der Kaiſer wünſchte die

ganze Entſchädigungsangelegenheit einer „ außerordentlichen Kommiſſion
übertragen wiſſen , die aus den Kurfürſten von Sachſen und Mainz be
ſtehe , hätte eventuell auch nichts dagegen , wenn dieſe Kommiſſion aus
vier Reichsſtänden ſich zuſammenſe

das Reich den Kaiſer ermächtige
allein einzuleiten .

Am 13 . April 1801 nahmen die ſchwäbiſchen Prälaten
auch Stellung zu dieſer Frage ; ſie ſprachen zunächſt dem Kaiſer wiederum
ihr Vertrauen aus und meinten , daß , wenn der Kaiſer nicht allein 355
Entſchädigungsgeſchäft übernehmen ſollte , eine „ ſehr enge Reichsdepute

zu ſtande kommen ſollte “ ; für
glen letzteren Fall behalten ſich aber die

ſchwäbiſchen Prälaten das Mitdeputationsrecht ausdrücklich v ſie können
immer noch nicht ernſtlich an die Säku lariſation ſämtlicher geiſtlicher Be

ſitztümer glauben , berufen ſich auch hier auf ihre treue Pflichterfüllung

gegen Kaiſer und Reich und „ halten ſich ſo überzeugt , daß die Kurie das
Urteil über die Gerechtigkeit ihrer Erwartungen und ihre Anſprüche
dem allein rettenden Schutz Ihrer Kaiſerlichen Majeſtät und den
Reiche überlaſſen könne “ . ? ) Dieſe große Vertrauensſeligkeit , bei an

deren Staaten dieſelben Gerechtigkeitsgefühle vorausſetzte , welche die

ſchwäbiſchen Prälaten hegten , hat ſich bitter gerächt ! Am 27. Ap ril 1801

nahm Württemberg ſeine Stellung dahin , daß
0

Kaiſer die Ent

ſchädigungsangelegenheit beſorgen möge unter „ Beiziehung der beteiligten
Erbfürſten “ und gemäß der Reichsverfaſſung . Dasſelbe bortritt alſo hier

ſchon den Gedanken , daß die zunächſt beteiligten geiſtlichen Beſitztümer
bei der ganzen , dieſe doch ſo ſehr intereſſierenden Entſ ſchädigungs sangelegen
heit gar nicht mehr beigezogen werden ſollen , wie das ja ſpäter geſchah !

In der Sitzung vom 27 . April 1801 beſchloß das Fürſtenkollegium ,

ig dahin , 1

möge , das ganze Entſchädigungsgeſchäft

„ Allgemeine Zeitung “ Nr. 83 vom 24. März 1801 .
f

„Allgemeine Zeitung “ Nr . 120 vom 30. April 1801 .
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der Kaiſer moge allein „ die über die Beendigung des noch zu berichtigenden
Friedensgeſchäftes näher einzuleitenden Anträge und Arrangements an
die Reichsverſammlung zur weiteren ſchleunigen Beratſchlagung und Ge
nehmigung gelangen laſſen “ . ! ) Das Kurfürſtenkollegium und das der
Reichsſtädte faßten materiell denſelben Beſchluß und ſo konnte am 30. April
das Reichsgutachten zu ſtande kommen , in welchem der Reichs ötag an den
Kaiſer die 8 0 ſtellte , die Verhandlungen über die Entſchädigungen „ein
zuleiten und noch vor deren Feſtſetzung und Berichtigung die aus dieſer
Einleitung ſich ergebenden Reſultate dem Reiche zu einer ſchleunigen
neuen Beratung und ihre Vorlegung zu der allerhöchſten kaiſerlichen reichs⸗
oberhauptlichen Ratifikation mitzuteilen “ . Auch hier ver⸗
langten mehrere geiſtliche Reichsfürſten ausdrücklich , daß das Ent
ſchädigungsgeſchäft nur auf die möglichſt beſchränkte Art zur Anwendung

mme, wovon ſie dann die Rettung von wenigſtens einigen geiſtlichen
Staaten hofften . Die vom Reichstage beſchloſſene Uebertragung des Ent

dgre ngsgeſchäfts an den Kaiſer ließ in einigen , dem Untergange ge —
weihten Staaten die Hoffnung auf ferneres Beſtehen aufleben ; ſie hofften
von des Kaiſers Gerechtigkeit mehr als von den Beſchlüſſen des Reichstages
obwohl doch gerade letzterer die Aufgabe hatte , über die Einhaltung der
Reichsverfaſſung ſtrengſtens zu wachen . So richteten am 8. Mai 1801 auch
die ſchwäbiſchen Reichsſtädte ein Schreiben an den Kaiſer , in
welchem ſie um die Erhaltung ihrer Selbſtändigkeit baten . ? )

Durch einen Erlaa6ß
vom 26 . Juni 1801 lehnte es der Kaiſer ab ,

S01 übertragene Einleitung zur Ausführung des
Luneviller Frieden gebotenen Entſchädigungsgeſchäftes zu über⸗

it rd gefordert , „ ein vollſtändiges
sfriedenswerkes durch eine

beſondere Uebereinkunft noch zu berichtigenden Gegenſtände ſo
ee als

nur eine zweckmäßige Erörterung des Geſchäftes zulaſſe , zur reichsober
hauptlichen Ratifikation vorzulegen “

1* 11* Mo 7 17 885 5Über die zur Beendigung d Reich

Am 24 . und 31 . Auguſt 1801 wurde über dieſes Dekret verhandelt .
Die ſchwäbiſchen Prälaten vertraten gegenüber andern Mei
nungen , daß in Raſtatt die Säku lariſation noch nicht abgeſchloſſen worden
ſei ; da gerade daſelbſt Oeſterreich für die Erhaltung der „ Reichsverfaſ —
ſungimganzen “ eingetreten und doch dem dortigen Reichsdeputations⸗
konkluſum vom 4. April 1798 beigetreten ſei ; ſie wollten deshalb „ unbe⸗
dingte Vollmacht “ dem Kaiſer geben , auf deſſen Schutz ſie ſich ganz verlaſſen . s )
Am 14 . September nahm der Kaiſer die im Dekret vom 26 . Juni geſtellten
Forderungen zurück und brachte ſeinen fri üheren Antrag wieder ein , eine
außerordentliche Reichsdeputation zu ernennen . Als Mit
glieder der Deputation wurden in Vorſchlag gebracht aus dem Kurfürſten
kollegium : Kurmainz , Kurſachſen , Kurböhmen und Kurbrandenburg , aus
dem Fürſtenkollegium : Bayern , Hoch - und Deutſchmeiſter , Württem⸗
berg und Heſſen - Kaſſel . An demſelben Tage wurde in Regensburg vom

„ Allgemeine Zeitung “ Nr . 128 vom 8. Mai 1801 .
„ Allgemeine Zeitung “ Nr. 148 vom 28 . Mai 1801 .

„ Allgemeine Zeitung “ Nr. 252 vom 9. September 1801 .
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franzöſiſchen Geſandten eine Denkſchrift überreicht , in welcher Napoleon die

Langſamkeit tadelt , mit welcher man bezüglich der Ausführung des Ar
tikels 7 des Luneviller Friedens zu Werke gehe. Die Sache kam nun in
Fluß . In der Sitzung vom 25 . September ſtimmt Württemberg der Er —

richtung einer mit „ unbeſch rär ikter Reich Svoll nacht zu verſehenden außer —
44

7 n Reichsdeputation “ zu ; in derſelben Sitzung tragen die ſchwä

biſchen Prälaten zu ihrer früheren Abſtimmung nach , daß ſie es

zwar 3 noch für das Beſte halten , wenn der Kaiſer allein das Entſchä —

digungsgeſchäft beſorgen würde , daß ſie aber , falls er ablehnne , ſich der Ein

ſetzung einer beſonderen Kommiſſion nicht widerſetzen , daß aber dieſe in —
ſtruiert werden möchte , die „ fortdauernde Exiſtenz des geiſtlichen
Fürſtenſtandes ihrer Aufmerkſamkeit zu würdigen un5 dies auch für
den um Kaiſer und Reich verdienten Reichsprälatenſtand anzu —
ordnen . “ )

Das Reichsgutachten vom 2. Oktober beſchloß zur Regelung des

Entſchädigungsgeſchäftes die Einſetzung einer außerordentlichen

Reichsdeputation , beſtehend aus den ſchon genannten 8 Staaten :

Kur⸗Mainz , Böhmen , - Sachſen , Brandenburg ; Bayern , Deutſch - und Hoch
meiſter , Württe mberg und Heſſen - Kaſſel ; ein kaiſerliches Ratifika
tionsdekret vom 7. November genehmigte deren Einſetzung . Die außer —
ordentliche Reich —sdeputa tion erhielt vom Reichstage den ausdrücklichen Auf

trag , „ bei der Beſtimmung der Entſchädigung jene Beſchränkung , womit

die Raſtatter Reichsdeputation ihre Einwilligung zu gedachten Entſchädig

ungen in ihrer Note vom 4. April 1798 begleitet hat , als eine genau zu
beachtende Direktive und Norm ſtets vor Augen zu
haben und dieſer gemäß mit allen jenen Maßregeln und beſchränkenden
Vorſichten , welche zur Erhaltung der Reichskonſtitution in

jeder Hinſicht , wie auch zur Wiederherſtellung , und Befeſtigung des

darauf gegründeten Wohls der Reichsſtände , der unmittelbaren Reichsritter

ſchaft und der übrigen Reichsangehörigen erforderlich ſind , bei dieſem Aus

gleichungsgeſchäft zu verſehen “ . 2 ) Die Vorſtellung , als habe die außer
ordentliche Reichsdeputation unbeſchränkte Generalvollmacht erhalten , iſt
alſo eine irrige ; ſie war an die Note des Raſtatter Kongreſſes vom 4. April
1798 gebunden ; eingehalten wurde dieſe allerdings , wie ſo vieles von dem

Verſprochenen jener Tage , in keiner Weiſe ; ſo ward auch den reichsprälati

ſchen , gräflichen und ſtädtiſchen Kurien ihr Teilnehmungsrecht an der

außerordentlichen Reichsdeputation ausdrücklich vorbehalten , welcher Vorbe

halt nicht eingelöſt wurde !

Die außerordentliche Reichsdeputation ward nunmehr eingeſetzt ; die

Stellungnahme wurde ihr jedoch nicht überlaſſen ; es folgt
eines der ruhmloſeſten Blätter in der deutſchen Geſchichte ; am 11 . Oktober
1801 ſchloſſen nämlich Frankreich und Rußland eine geheime Kon —

worin ſie ſich verpfli chteten , „ in vollkommener gegenſeitiger Ein —

tracht die Verteilung der Entſchädigung der Fürſten , welche ihre Beſitzungen

auf dem linken Rheinufer verloren haben “ , vornehmen und „ Bayern ,

1

) „ Allgemeine Zeitung “ Nr. 327 vom 23 . November 180l1 .

2) „ Allgemeine Zeitung “ Nr . 281 vom 8. Oktober 1801 .
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Württemberg und Baden beſonders begünſtigen zu wollen “ . Ruß

land wurde aber dabei von

vom 4. Juni 1802 das

in Regensburg zu leiten ,

reich aufgeſtellten Entf

wurden hiezu beſtimmt Laforeſt

piert und letzterem durch Vertrag

die Sangelegenheit

die Annahm von Frank

zu befehlen ! Von Frankreich

ind Bacher . 1

Arbeiten der Reichsdeputation

290

Die deutſchen Fürſten

nicht abwarten ; auch wandten ſie ſich nicht an dieſe , um ihre Ländergier zu

befriedigen , Erſatz für erlitt Sch reklamieren , ſondern ſie gingen

nach Paris , um im Separ Vorteile zu ſichern . Wie

entwürdigend für Deutſch und Regensburg geſchah , 6

ſagen Zeitgenoſſen hervorragenden Schrift

2 1

Ritter von Lang nennt uns in ſeinen Memoiren ? ) die hohen Sum

men , die einzelne Staaten an franzöſiſche Beamte lieferten ! „ Naſſau

Weilburg verſprach den Franzoſen 600 000 fl . ; es aber nur mit

100 000 fl . einhielt , wurden ihm die ſchon zugeſicherten Entſchädigungen

um ein Drittel geſtrichen . Heſſen - Kaſſel bot 20 000 Louisdor , die mit Ver 4

achtung zurückgewieſen wurden ; dagegen verſprach Heſſen - Darmſtadt eine

Million und dem Herrn Matthieu insbeſondere noch zwei Rittergüter

Wittgenſtein zahlte 2000 Louisdor , um ſich damit eine Geldentſchädigung

von 300 000 Thalern zu verſchaffen . Württemberg , wie es ſich im

aufrichtigen Schmerz laut rühmte , lieferte ſeine Summen zentner

und als geringen Abfall überdies noch Herrn Matthien eine Rente von

Louisdor bar dem Geſandten Laforeſt 1000 Louisdor bar und eine

von 20 000 fl . an Wert . Derſelbe Matthieu erhielt von Baden an

) „ Unter den deutſchen Fürſten , Reichsrittern und Reichsſtädten, “ heißt es in

Schloſſers Weltgeſchichte , „entſtand ein ſchmählicher Wetteifer , die Gunſt Napoleons ö

und ſeiner Umgebung zu erbetteln , damit ein jeder bei den vorzunehmenden Liquidationen
möglichſt viel gewinne . Die deutſchen Reichsſtände wandten ſich ſchmeichelnd oder Geld

bietend nach Paris , und hier wurde ein unerhörter Handel mit deutſchem Land und
deutſchem Blut getrieben . Manche Fürſten und Herren gingen ſogar , anſtatt Geſandte

zu ſchicken , ſelbſt nach Paris , und luden durch ihre perſönliche Erniedrigung Schmach
und Schande auf die Nation . “ „Kleine und Große, “ ſo berichtet Menzel , „ drängten
ſich nach Paris , um bei Bonaparte und Talleyrand , zunächſt aber bei Dienern und

Schreibern , Anteil an dem Raube der geiſtlichen Fürſten und freien Städte zu betteln .
Damals ſind in Paris bei Unterbeamten , die in Dachſtuben wohnten , deutſche Land
ſchaften und Städte verhandelt worden . “ „ In Paris, “ ſagt Pertz , „ begann ein Handel
mit deutſchen Bistümern , Abteien , freien Reichsſtädten , wobei die fürſtlichen Bewerber
vor dem erſten Konſul , ſeinen Geſandten und Geſchäftsmännern mit goldbeladenen Händen
erſchienen und vor Talleyrands Maitreſſe um die Wette krochen . “ „ In Talleyrands Haus, “
ſchreibt Gagern , „ wurde ein Pflegekind , die kleine Charlotte , erzogen mit der größten
Sorgfalt und Zärtlichkeit ; ſie war gleichſam eine wichtige Perſon . Wie oft habe ich die

Matadoren , die alten Leute , Aranda , Kobenzl , Lucheſini mit dieſem Kinde ſpielen ſehen ,
gar: 7. 4 2 1

manchmal ängſtlich , ob ſie es könnten lächeln machen und bemerkt werden . Wie oft ſah
ich ein kleines Schoßhündchen ſtreicheln und von einer Seite zur andern tragen . “ Auch 66
Gagern , der ſich hier über die andern luſtig macht , hat „ mit dieſem Kinde gerne geſpielt “;
aber „dieſe altdeutſche Strafe des Hundetragens nicht erlitten “.

1842 . II. Teil . S. 52 und 58 .
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Geld und Koftbarkeiten 6000 Louisdor und der ruſſiſche Staatsrat von
Bühler , Geſandter zu Regensburg , eine Doſe zu 4000 Louisdor . “ Noch weit
entwürdigender aber war die Art , wie dieſe Beſtechungsgelder abgeliefert
wurden ; Ritter von Lang erzählt in ſeinen Memoiren darüber : „ Die Geld —
lieferungen beim Reichsdeputationstage in Regensburg im Jahre 1802 für
die geſuchten Entſchädigungen und Vergrößerungen gingen in erſter Hand
an den Entſchädigungsmakler Feder bei der franzöſiſchen Geſandtſchaft ,
durch dieſen an Banquier Durand in Paris und durch dieſen an die Madame
le Grand , nachherigen Frau von Talleyrand . “ ( Slobs ! )

II . Vertrag Württembergs mit Trankreich vom 20 . Mai 1802 .

Der Weiterbeſtand des Herzogtums Württemberg war in dieſer Zeit
nichtſehrgeſichert und wenn es aus den Wirren dieſer Tage geſtärktnach außen hervorging , ſo iſt dies hauptſächlich auf die verwandtſchaftlichen
Beziehungen der Regentenhäuſer von Württemberg und Rußland zurück⸗ —
zuführen , wie gerade letzteres in der geheimen Konvention mit Frankreichauch für Württemberg eine günſtige Regelung der Entſchädigung zur Be —
dingung machte . Schon früher tauchten Pläne auf , die Württemberg für
dieſes oder jenes Land austauſchen wollten . So fand ſich auf dem elſäſſiſchen
Gute des öſterreichiſchen Feldmarſchalls Wurmſer eine Urkunde , in
welcher der Gedanke eines Tauſches von „ Württemberg und Mömpelgard
gegen Toskana und Korſika “ angeregt wurde . Der von dem öſterreichiſchen
Feldherrn entworfene Plan ſtammt aus der Zeit des Herzogs Karl Eugen ,da der Gemahl von Maria Thereſia noch lebte ; derſelbe hatte bekanntlich
keine reichsſtändiſche Beſitzungen im eigentlichen Deutſchland ; das Groß
herzogtum Toskana war ſein Land . Um ihn nun in Deutſchland begütert
zu machen und gleichzeitig Stimme im Fürſtenrat zu verſchaffen , entwarf
Wurmſer den Plan , Kaiſer Franz J. ſollte gegen Toskana Württemberg
erhalten ; die Ausführung dachte er ſich auf folgende Weiſe : „ Das einzige
Mittel , das Haus Württemberg zu dieſem Tauſch zu vermögen , beſteht
darin , des Herzogs ( Karl ) Ehrgeiz dafür zu gewinnen . Bekanntlich wirbt
er längſt um die Kurfürſtenwürde ; der Königstitel würde ihm noch mehr
ſchmeicheln . Toskana in Verbindung mit Korſika kann ein Königreich von

1

einiger Bedeutung bilden und in Italien eine Macht gründen , den König
von Sardinien in Schranken zu halten . . . . Frankreich endlich würde aus
dieſem Tauſche einen großen Vorteil ziehen können , weil er ein Mittel für
den König Ludwig XV . ) wäre , das Fürſtentum Mömpelgard nun mit
ſeinen Domänen zu vereinigen und eine Tochter zu verſorgen . “ ) ) Der für
Oeſterreich nicht ungünſtige Plan wurde damals nicht weiter verfolgt ;
Württemberg aber auch in der Folgezeit für ein günſtiges Tauſchobjekt
angeſehen .

Nach Abſchluß des Luneviller Friedens wurde „ von franzöſiſcher
Seite der Plan vertreten , das Herzogtum Württemberg ganz aufzulöſen
und zwiſchen Bayern und Baden , bei deren Fürſten man freundlichere Ge —

Europäiſche Annalen . 1803 . J. Band . S. 105 .

EN
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ſinnungen gegen Rnrn . vorausſetzte , zu teilen “ . ! ) Oeſterreich wollte

Württemberg an Bayern abgeben und für Wü irtte mberg das Großherzog

tum Berg beſtimmen .
„Feſt ce wies Herzog Friedrich jedes An —

ſinnen dieſer Art zurück : Lieber wolle er gar nichts „ als nur ein Dorf ſeines

Herzogtums abtreten . “ ? ) Lunter Venitztug 10 gedruckten Quellen ergiebt

ſich über die den Vertrag mit Frankreich anbahnenden Verhandlungen fol

gendes Bild . Herzog und Stände befanden ſich im Widerſpruch , der ſich ſelbſt

nach Paris fortſetzte . Der Herzog hatte als ſeinen Bevollmächtigten

am 3. Januar 1801 Freiherrn v. Normann nach Paris geſandt ; der

Landtag betraute mit der Vertretung ſeiner Intereſſen den Landſchafts

konſulenten Abel Ueber die Thätigkeit des letzteren ſchreibt Pfiſters )

nachſtehendes : „ In den letzten Tagen des Januar 1801 erhielt LLand —

ſchaftsk
onſukent! Abel ſeine Inſtruktionen von ſeiten des

größer
ren Au

ſchuf [ der Landſtände ] ; er ſolle bin Paris ] den Nutzen des Landes wahr —

nehmen er Kriegsentſchädigung für die Landſchaft unmittel lbar betreiben ,

die glichen Geſandten v. Normann wohl beachten , darüber

berichten und auch ein Anl ehen in Paris ſelbſt negociieren . Ein unmitte

bares Anſchreiben an den Miniſter Talleyrand und ein ſolches in den denkbar

ſchmeichelhafteſten Ausdrücken gehaltenes an den erſten Konſul ( „ den Heros

nicht nur unſerer Tage , ſondern auch der
Kun

izen Geſchichte , der alten wie

der neuen , den Friedensſtifter des Weltalls “ ) lagen dem Auftrag Abels bei .

Der Herzog [ Friedrich II.] erfuhr natürlich alsbald die Sendung Abels ;

einem Schreiben an die Stände nennt er die Miſſion anmaßlich , unnötig

verfaſſungswidrig und verlangt die ſofortige Rückberufung des Kon —

Länger als ein Jahr zieht der eigentümliche Streit ſich hin ;

behaupten ihrerſeits im Recht zu ſein : denn der Herzog habe ſie

ja auch 805 gefragt , als er ſeinen Geſandten nach Paris ſchickte . Der

Konſulent blieb in Paris auch bei der Wiederholung des herzoglichen Be —

fehls , melcher daran erinnerte , wie der Herzog ſich genötigt ſehen könnte ,

von ſeinen höchſten Regentenrechten ſolchem geſetzwidrigen Eingriff gegen —

über Gebrauch zu machen , wie ſchon jetzt Nachteile aus dem Umſtande ſich

vorausſehen laſſen , daß die Stände ſich bemühen , innen ſowohl als außen

das Intereſſe des herzoglichen Hauſes und das des Landes als trennbar

darzuſtellen . Einem unmittelbaren Befehl des Herzogs an den Konſulenten

Abel zur Rückkehr „ bei ſeinen Unterthanenpflichten “ wurde nicht ſtattge

geben . Bei dieſem Stand der Dinge hielt ſich endlich der Herzog an die in

Stuttgart verſammelten Mitglieder des größeren Ausſchuſſes und beſtimmte

im September 1801 , daß eine Unterſuchungskommiſſion ihre ganze Hand

lungsweiſe klarſtellen ſolle . Sie können von niemand zur Rechenſchaft ge

zogen werden , denn leiblich beeidigt ſeien ſie darauf , „dasjenige , was

im Rat und der Landſchaft geredet und gehandelt wird , bis in den Tod zu

verſchweigen “ , behaupteten die Stände . Erſt im Juni 1802 erfolgte die Rück⸗

berufung Abels durch den größeren Ausſchuß . Seine diplomatiſche Sendung

zatte die geheime Truhe ( eine eigene geheime Kaſſe des engeren Ausſchuſſes ,

Schritte des herze

) Klüpfel , Hiſtoriſche Zeitſchrift . 1881 . S. 424 .
2) Pfiſter , König Friedrich von Württemberg . 1888 . S. 57.

König Friedrich von Württemberg . 1888 . S. 56 u. ff.
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von deren Summen er in Beziehung auf Verwendung niemand Rechenſchaft
abzulegen hatte ) 117 453 fl . gekoſtet . Ein neues Reichshofratsdekret verbot
der Landſchaft , jemals wieder mit fremden Mächten zu unterhandeln . )
Abel mußte den Zorn des Herzogs fürchten , weshalb er auch nach Erlöſchung
ſeiner Vollmacht für die württembergiſche Landſchaft ſein Heimatland mied
und in Paris blieb als Geſandter der freien Reichsſtädte ( Hamburg u. a. ) .

Dem herzoglichen Geſandten , Freiherrn v. Normann , gelang es ,

am 20 . Mai 1802 mit dem von dem erſten Konſul de Hauterive
en Friedensvertrag abzuſchließen . Die Publikationen , die bis jetzt über

denſelben erfolgt ſind , enthalten nur ſehr Weniges . Pfiſter ſagte ) : „ In
dieſem Friedensvertrag wurden dem Herzog Gebiet tsentſchädigungen zu
geſichert , die ſeinem aus dem Kriege entſprungenen Verluſt aller Art gleich
ſein ſollen . “ Klüpfel behandelt leider in ſeinem ſehr intereſſanten Artikel
über „ Die Friedensverhandlungen Württembergs mit der franzöſiſchen
Republik 1796 —1802 “ in der „ Giſtoriſchen Zeitſchrift “ s ) dieſen Zeitab
ſchnitt nicht mehr eingehend genug ; wir entnehmen ſeiner Darſtellung :
Durch den Frieden vom 20 . Mai 1802 erhielt Württemberg einen großen
Teil der Gebiete , die Herzog Friedrich ſchon 1798 gefordert C. S . 14 )
hatte : Schönthal , Ellwangen , Zwiefalten , Comburg und 9 Reichsſtädte .
Auch in der Biographie des herzoglichen Geſandten , Freiherrn v. Normann ,
welche Freiherr Roth v. Schreckenſtein ( 1891 ) nach deſſen eigenhändigen
Aufzeichm ningen herausgab , findet ſich nicht hinreichender Aufſchluß . Nach
dieſen Aufzeichnungen wurde Normann am 3. Januar 1801 nach Paris
geſandt ; er teilt von dort aus ſeiner Gemahlin mit : „ Schon am 14 . Fe⸗
bruar bezeugte mir der Herzog ſeine vollkommene Zufriedenheit mit meinem
Benehmen . „ Wenn Sie ſo fortfahren ſchreibt er mir eigenhändig

leiſten Sie uns das erſte Beiſpiel ſeit Osnabrück einer ver
nünftig und vorteilhaft geführten Negotiation . “ ( S . 77 . ) Am 20 . Februar
1801 ſchrieb Herzog Friedrich an Normann , nachdem letzterer den Abſchluß
des Luneviller Friedens nach Stuttgart mitgeteilt hatte : „ Daß unſer
Spiel gut ſteht , davon bin ich überzeugt ; aber jetzt auch keine Zeit ver
loren , um alles zu gewinnen ; ſchmieden Sie ja das Eiſen , ſo lange es
warm iſt . Kalifetſch ( ruſſiſcher Geſandter in Paris ) muß die Kaſtanien aus
dem Feuer ziehen , beſonders wegen des Kurhutes das Seinige beitragen .
Da Oeſterreich den Exgranddue ( Erzherzog Ferdinand III . von Toskana )
pouſſieren wird , kann es ſich um ſo weniger entziehen , hierbei zu kon
kurrieren . “ ( S . 181 . )

Am 20 . Mai 1802 ſchloß dann Normann „ den die Wünſche ſeines
Landesherrn erfüllend en Separatvertrag “ ab . Am 25 . Mai 1802 wurde
Normann „ zum Zeichen der gnädigſten Zufriedenheit “ mit einem ſchmeichel
haften Schreiben der herzoglich große Orden verliehen . Ein Brief Napo
leons an Herzog Friedrich II . vom 27 . Juni 1802 ließ dieſen nur zu deut —

) Schneider ſchreibt hiezu in ſeiner „ Württembergiſchen Geſchichte “ ( 1896 , S. 418 ) :
„ Die Landſchaft ſtellte Abel große Summen zur Beſtechung zur Verfügung . “ Anders
iſt die unverhältnismäßig hohe Summe von 117 453 fl. auch nicht zuſammenzubringen .

) König Friedrich von Württemberg . S. 57.

J1881 . S
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lich die Abhängigkeit von Frankreich empfinden , indem Napoleon hiet

musführte : er werde unter allen Umſtänden , welche ſich darbieten könnten

dem Hauſe Württemberg ſeine Gunſt zuwenden , um dadurch auf uner

ſchütterlicher Grundlage die Bezi iehungen iwieder herzuſtellen , welche zwiſchen

Frankreich und Württemberg ſtanden ſtten 85— von welchen

die Fürſten dieſes Hauſes ſich en entfernen können , ohne beträcht

lichen Schaden 1 Man ſieht : Napoleon fühlte ſich ſchon in ſein

ganzen Größe , den deutſchen Fürſten Vorhaltungen zu machen . A1ngefügt
darf hier noch werden die Notiz der „ Allgemeinen Zeitung “ ! ) : Am

24 . Mai 1802 wurde durch einen in Paris abgeſchloſſenen Vertrag zwiſchen

Frankreich und dem Pri Oranien ' m die ſchöne Abtei Wein

garten mit Zubehör Der Sep frieden zwiſchen Frankreich

Württemberg vom 20. Mai 1802 ſelbſt iſt Rüblßziezt
in „ Supplément

au Recueil des 15110 ipaux Traités “ von Martens , 1807 , Seite 224 bis

226 ; er umfaßt acht Artikel . Artikel 2 enthält den 570 des 0

Herzogs von irttemberg auf ſeine linksrheiniſchen Beſi für 6

ſich , für ſeine ben und Nachfolger “ ; als ſolche Beſitzungen ſin

zählt : 1. das Fürſtentum Mömpelgard ; 2. die Grafſchaft Storburg ; 3. die 10
Herrſchaften Riquerier , Oſtheim , Auburn , Franquemont , Blamont , Clemont

Stéricourt , Chätelot , 2
Clerval und Paſſavant ; 4. die aufgehobe

nen Lehen der obengenannten Fi ir ſtentünmer , Grafſchaften und Herrſchaften ; 4

5. die Herrſchaften Lehen und Erbgüter , welche im Beſitz der Erben und

Nachfolger der Kinder des Ferzags Leopold Eberhard von Württemberg 6

Nömpelg geweſen und an das herzogliche Haus zurückgefallen ſind ;

6. die Er r, Rechte und Einkünfte von Spire , Dudenhoven und in der

Umgebung auf dem linken Rheinufer . Dieſe Beſitzungen haben nach den

Tabellen von Teriteur 9 Quadratmeilen mit 18 500 Einwohnern und

95 500 fl . Einkünfte ; andere ſchätzen die Einkünfte niedriger . Artikel 4
des Friedens lautet wörtlich ? ) : „ In Konſequenz des Artikels 7 des Lune —

viller Friedens verſpricht und verpfändet die franzöſiſche Repr ibl ik ihre

guten Dienſte , um für den Herzog Gebietsentſchädigungen zu erhalten , welche

ſoweit als möglich nach Uebereinkunft und dem freien Willen des

Herzogs gelegen ſind , gleich den aus dem Kriege entſtandenen Verluſten

aller Art und ger mäß
den auf den abgetretenen Beſitzungen haftenden Vorteilen 5

und Privilegien . “ Dieſer Artikel enthält die weſentlichſte für die Reegensburgerilatien in Betracht kommende Beſtimmung ; die zur Entſchä f

digung für Württemberg beſtimmten Gebiete ſind im Friedensvertrag nicht

genannt , wie dies z. in dem Separatfrieden , den Frankreich mit 5
Naſſau - Oranien abſchloß , der Fall iſt und die oben citierte Aeußerung

Klüpfels iſt dahin richt tig zu ſtellen . Württemberg , das mit dem ru ſſiſchen
Kaiſerhauſe verſchwägert war , hatte ſomit von Frankreich die Zuſicherung 155

1) 1802 . S. 950 .

»„En conséquence de P' article VII du traité de Luneville , la République 5—
Frangaise promet et engage ses bons services , pour faire obtenir à S. A. S. des in -

dimnités territoriales , qui soient , autantque possible , situées à la convenance et auU U 1 1 *

gré de S. A. S. egales aux pertes de tout genre résultées de la guerre et conformes

aux avantages et privilèges attachés au possesions cédées . «
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der „ guten Dienſte “ und konnte dem weiteren Verlauf der Dinge ruhig
entgegenſehen . ! )

III . Die außerordentliche Reichsdeputation in Negensburg .

Die achtgliedrige außerordentliche Reichsdevutation war wohl ge
wählt , trat aber faſt ein ganzes Jahr nicht in Thätigkeit . Da verſchiedene

deutſche Staaten ſich anſchickten , die ihnen von Frankreich zugeſicherten
Entſchädigungen ſofort in Beſitz zu nehmen , ließ der Kaiſer am 14 . Juli
1802 dem Reichstage und einigen deutſchen Höfen folgende Erklärung
zugehen :

„ Nachdem früher ſeine Zuſtimmung zu der in Paris gepflogenen

ungeachtet der von ihm gemachten Vorſchläge und

ſeinen Botſchaftern hiezu erteilten Inſtruktionen , nicht erfolgt , nunmehr
aber von der franzöſiſchen Regierung ihm zu erkennen gegeben worden

ſei , daß dieſelbe im Einverſtändnis mit Rußland wünſche , daß die Behand

lung und Berichtigung des Entſchädigungsgeſchäftes im reichsgeſetz
mäßigen Wege vollzogen werde , ſo nehme er ſelbſt keinen Anſtand

mehr , all ' dasjenige vorzukehren , wodurch die ſofortige Eröffnung der

Reichsdeputation bewirkt werden könnte . Seine Majeſtät der Kaiſer
ſei übrigens überzeugt, daß die Ruhe und Wohlfahrt des Deutſchen

Reiches davon abhänge , daß die Berichtigung der Entſchädigungen
mit Eintracht und gegenſeitiger Rückſicht , beſonders unter den vorzüg —
lichſten Teilnehmern , geſchehe , daß ſodann der Vollzug des darüber

von Kaiſer und Reich mit Beiſtimmung Rußlands und Frankreichs
feſtzuſtellenden Planes im geſetzmäßigen Wege vor ſich gehen und alle

eigennützigen Schritte und Gewaltthätigkeiten unterbleiben möchten .

Denn ſolche Schritte würden auch andere noch ſo mäßig geſinnte Teil

nehmer a zur Sicherſtellung der ihnen gebührenden Entſchä —

digungen ähnliche Wege einzuſchlagen , woraus die Gefahr einer allge —
meinen Verwirrung und der unmittelbaren Auflöſung alles Verbandes
und aller Geſetze des Deutſchen Reiches folgen würde . “

Durch Dekret vom 2. Auguſt 1802 hatte hierauf der Kaiſer die

„ außerordentliche Reichsdeputation “ zuſammenberufen , die auch am
24 . Auguſt im Rathausſaale in Regensburg ihre erſte Sitzung abhielt .

Die Arbeit der Deputation war keine leichte ; aber ſie hatte im

Grunde genommen nur das gutzuheißen und auszuführen , was Frank —

reich und Rußland bereits feſtgeſetzt hatten . Die Deputation ſetzte ſich , wie

ſchon mitgeteilt , zuſammen aus Kurmainz , Kurböhmen , Kurſachſen und

Kurbrandenburg als den Vertretern des Kurfürſtenkollegiums einerſeits und

Bayern , Hoch - und Deutſchmeiſter , Württemberg und Heſſen - Kaſſel als den

Vertretern des Fürſtenkollegiums andererſeits ; das Kollegium der freien

Reichsſtädte , der Reichsprälaten , Reichsgrafen und Reichsritterſchaft hatte

) Mit welchen Mitteln der Separatfriede zu ſtande kam, ſagt uns auch der proteſtan —
tiſche Prälat Pahl in ſeiner „Geſchichte von Württemberg “ ( VI. Bändchen 1831 . S. 63) ,
daß Normann derſelbe gelungen ſei u. a. „durch reichlich geſpendete Gaben an Perſonen
von Einfluß “ .
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keinerlei Vertretung . Als württembergiſcher Delegierter ſaß in der außer

ordentlichen Reichsdeputation anfangs Freiherr von Bühler , der jedoch

nur der erſten Sitzung am 24. Auguſt 1802 anwohnte ; der eigentliche Ver

treter Württembergs war Freiherr von Normann , der in der zweiten

Sitzung am 31 . Auguſt 1802 für Bühler eintrat . Am 6. September gleiche

Jahres konnte er ſchon an den Herzog ſchreiben : „ Mit den Acquiſitionen

ſind Eure Herzogliche Durchlaucht nun geſichert ; Hoffnung zu etwas mehr

iſt vorhanden “ . ) ) Am 8. Dezember 1802 wurde Normann zum dirigieren

den Staatsminiſter für die neuwürtter — ſchen Beſitzungen und zum

Präſidenten der hiefür neuerrichteten Oberlandesregierung in Ellwangen

ernannt ; derſelbe blieb jedoch in Regensburg , bis die Arbeiten der Reichs

deputation in ihren weſentlichen Teilen erledigt ren ; am 11. März 1803

legitimierte ſich dann Freiherr von Seck dorff als württembergiſcher

Delegierter und Normann konnte abreiſer Die württembergiſche Kanzlei

in Regensburg beſtand aus ſechs Perſonen : einem Rat , drei Sekretären und

zwei Kanzliſten .

Schon vor Eröffmung der außerordentlichen Reichsdeputation wurde

mit einer Note des franzöſiſchen Miniſters Laforeſt der erſte Entſcheä

digungsplan vom 18 . Auguſt 1802 , den Frankreich und Rußland

inter ſich mit Zuſtimmung Preußens vereinbart hatten , überreicht mit der

Begründung , daß , „von dem Wunſche beſeelt , zur Befeſtigung der Ruhe des

Deutſchen Reiches beizutragen “ , Frankreich und Rußland als „ völlig unbe

teiligte Mächte “ ſich verpflichtet geglaubt haben , „ ihre Vermittlung anzu

bieten “ und dem Reichstage „ einen a llgemeit ien Entſchädigungsplan vorz

egen , der nach der ſtrengſten Unparteilichkeit entworfen , nicht allein die
merkannten Verluſte ausgleichen , ſondern auch zwiſchen den hauptſächlichſter

Häuſern in Deutſchland das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten habe , welches

vor dem Kriege beſtand “ . Der Plan , den die uhervrdentüche Reichsdepu

tation in zwei Monaten verabſchieden ſollte , enthält eine genaue Angabe der

Entſchädigungsobjekte für die einzelnen deutſchen Reichsſtände ; ſoweit das

heutige Württemberg in Betracht kommt , ſei aus ihm folgendes nach den

„ Beilagen zu den Protokollen der außerordentlichen Reichsdeputation zu

Regensburg “ ? ) wiedergegeben . Für das Herzogtum Württembera

var die Kurfürſtenwürde vorgeſehen ; ferner die Propſtei Ellwangen , die

Abtei Zwiefalten ; die Reichsſtädte : Weil , Reutlingen , Eßlingen , Rottweil ,

Giengen , Aalen , Hall , Gmünd und Heilbronn ( S . 24 . ) ; dem Kurfürſten

ön Bayern : Altshauſen , Ulm , Buchhorn , Wangen , Leutkirch

Ravensburg ; die Abteien Wengen ( in Ulm ) und Söflingen ; dem Herzog

von Naſſau⸗Dillenburg : die Abtei Weingarten ; dem Mark

grafen von Baden : die Reichsſtadt Biberach ; dem Fürſten von

Hohen ohe - Bartenſtein : das Amt Jagſtberg und die
,ĩ(„und Würzburgiſchen Anteile am Amt Künzelsau ; dem Grafen von

nöwenhaupt : die Abtei Rottenmünſter ; dem Grafen von Hil

lesheim : 8 Abtei Heiligkreuzthal ; dem Fürſten von Lei

ningen Propſtei Komburg ; dem Grafen von Leiningen

2

Freiherr von Normann in Roth von Schreckenſtein . S. 197.

) J . Band , Regensburg 1803 . Beilage 7 und 8.
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Weſterburg : das Kloſter Schönthal ; dem Fürſten von Thurn
und Taxis : die Abtei Buchau mit der Stadt , die Abteien von March
thal und Neresheim ; dem Grafen von Sickingen : die Abteien von
Ochſenhauſen und Münchroth ( Roth a. d. Roth ) ; dem Gr

a fen von der
Leyen : die Abteien Schuſſenried , (

heim ( byſch . ) ; der Gräfin von S renberg : die Abteien Weiſſenau
und Isny mit der Stadt ; dem Fürſten von Dietrichſtein : die
Herrſchaft Neuraver nsburg im Amt Wange n . So waren alſo ſchon in dieſem
Entſchädigungsplan ſämtliche geiſtliche Beſitztümer verteilt ! Das Aktenſtück
ſchließt mit den Worten : „ So ſind im ganzen die Anordnungen und Er
wägungen , welche der Unterzeichnete Befehl erhalten hat , dem deutſchen
Reichstage vorzulegen und über welche er glaubt , deſſen ſchleunigſte und
ernſteſte Beratung fordern zu ſollen , indem er ihm kund dgiebt , daß der Vor
teil von Deutſchland , die Befeſtigung des Friedens und die allgemeine Ruhe

rheiſchen , daß alles , was die Regelung der deutſchen Entſchädigungen be
trifft , innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten be
endigt ſei “ . So lagen die Dinge , als die Reichsdeputation zuſammen
trat und ſo weit war es ſchon in Deutſchland gekommen . Im September
1802 erſchien in Regensburg eine Schrift , „ Der franzöſiſch - ruſſiſche Ent
ſchädigungsplan mit Erläuterungen “ , von „ einem unſerer geſchätzteſten
Geographen und Statiſtiker “ , ſagen die „ Europäiſchen Annalen “ . ! ) In
derſelben findet ſich eine Vergleichungs etabelle der Schädigungen und Ver
gütungen der einzelnen Fürſten und S tände ; wir entnehmen derſelben in
Bezug auf das heutige Württemberg das in nebenſtehender Tabelle ( S . 29 )
Enthaltene .

Die für Württemberg vorgeſehenen Entſchädigungen in dieſem
erſten Plane umfaßten 2634 Quadratmeilen , 113 000 Einwohner mit
534 000 fl . jährlicher Einkünfte , gegen einen daſelbſt verzeichneten Verluſt
von 7 Gbabrn ieilen , 14000 Einwohnern mit 248 000 fl . jährlicher Ein —
künfte . Letztere Summe iſt für die linksrheiniſchen Beſitzungen zu hoch ,
wie die mancher Abteien zu niedrig angegeben iſt ; das war überhaupt die
Taktik der Staaten damaliger Zeit : den Verluſt auf dem linken Rheinufer
möglichſt hoch und die in Ausſicht genommene Entſchädigung möglichſt
nieder zu taxieren ! Der Verfaſſer gen . Werks nennt den Entſchädigungs
plan ein „ wahres Meiſterſtück “ , inſofern für jeden ſtets „ das paſſendſte “
gewählt worden ſei und meint dann mit faſt prophetiſchem Blicke die Jahre
1813 und 1870 vorausſehend : „ Es läßt ſich eine Zeit denken , wo Frankreich
dies bereuen könnte “ , dann aber ringt ſich bei demſelben doch das Geſtänd⸗
nis durch , 55 Plan trage ein „ ausländiſches Gepräge “ und „ enthalte gar
nichts zum Beſten der Unterthanen “ . Weiter rügt er , daß es ſich nicht alleim
um eine Entſchädigung für abgetretene Gebiete handle , ſondern um eine
Bereicherung der Fürſten und Vergrößerung von deren Gebiete : „ Hätte
man bei dieſem Entſchädigungsgeſchäft nach dem in der großen Natur —
ordnung herrſchenden und den Grundſätzen der ſtrengen Gerechtigkeit ge⸗
mäßen lex minimi verfahren wollen , ſo würden die unmittelbaren
geiſtlichen Güter allein nicht nur ausgereicht haben , den ganzen

—2 tenzell , Heggbach , Baindt und Bur

) 1802 . IV. Band . 8. 256. u. ff.
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behaltenen Gegenſtände mit und neben der jhſtanſehnlichen Kaiſerlichen

1 nipotenz einvernehmlich mit der franzöſiſchen Regierung zu unter

ichen , zu prüfen und mit Rückſicht auf das von Sr . Kaiſerlichen Majeſtät
ratffiz ierte Reichsgutachten vom Oktober vorigen Jahres ( S . 20 ) zu

erledigen habe “ . ) Freiherr v.

in der Sitzung dem „ geneigten Wohlwollen Vertrauen
I . uUumoſonSon 11 2 — 25 846 1der ſämtlich anweſenden Subdelegierten In der zweiten Sitzung vom
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Tage

Entſchädigungsobjekt Meilen Einwohner jährliche Einkünfte

Comburg 30 000 fl.

Schuſſenried 2 3 200 40 000 fl

Gutenzell 2 200 20 000 fl.

Heggbach 2800 15 000fl .

Baindt 10 000 fl

Rottenm 2000 38 000 fl.

Heiligkreuzthal 1J4 3200 25 000 fl.

Weingarten 6 11000 100 000 fl.

Söflingen 2 1000 40 000 fl.

Wengen ( Ulm — 20 000 fl.

Ochſenhauſen 1 8000 95 000 fl.

Roth 500 34 000 fl.

Webſſenan - 2400 30 000 fl.

Jsny (Abtei und Stadt 74 000 20 000 fl.

Buchau ( 4 * 1 1/4 500 66 000 fl.

Waaachese
2½ 6 000 50 000 fl.

keresheim 3 500 50 000 fl.
G 55 8 20 000 120 000 fl.

Zwiefalten 8 000 60 000 fl.
Weil 4 1800 6000 fl.

Reutlingen 11000 50 000 fl.

Eßlingen 5/ 11 000 40 000 fl.
Rottweil 1 15 000 60 000 fl.

Giengen 74 2 000 8 000 fl.
Aalen 1 3200 10 000 fl.
Hall 6 17 000 90 000 fl.
Gmünd 3 14000 40000 fl.

Heilbronn 1 10 000 50 000 fl.

) Protokol l der
41 und 5.

2) Protokoll Band J. S. 9.

Band .
außerordentlichen R eichsdeputation zu Regensburg . Regensburg
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unbedingte Annahme des von Frankreich diktierten Entſchädigungsplanes .
Frhr . v. Normann ſchließt ſich im allgemeinen dem an , drängt auf raſche Ab⸗
wicklung der Geſchäfte und meint , daß die beiden vermittelnden Mächte
( Frankreich und Rußland ) ſich „ die gerechteſten Anſprüche auf den Dank
des Deutſchen Reiches erworben haben “ . ! ) „ Einige Modifikationen “ hält
er an dem Entſchädigungsplan allerdings für notwendig . In der dritten
Sitzung vom 8. September 1802 kam Kurmainz mit einem Vermittlungs —
vorſchlage , der auch die Majorität erhielt , und u. a. die Erhaltung der Bis —
tümer und Domkapitel nebſt deren Einkünfte forderte . Das auf Grund
dieſes Antrags formulierte Konkluſum der a. R . D. nahm den Ent⸗

ſchädigungsplan „ im Allgemeinen dergeſtalten vorläufig “ an , daß „ man
ſich dabei alle Modifikationen “ , welche durch „ einkommende dringende
Reklamationen veranlaßt würden “ oder die Deputation ſelbſt als not
wendig erachte , „ geziemend vorbehalte “ und daß die künftigen Beſitzer der
Entſchädigungslande zugleich den „ anſtändigen Unterhalt aller Perſonen ,
welche in ſolchen Landen bisher ihre konſtitutionelle Exiſtenz hatten “ ,
übernehmen würden . Gerade in letzterer Beziehung erklärte Normann in
der genannten Sitzung , daß der Herzog von Württemberg es
als eine „ Forderung der Gerechtigkeit anſehe , daß in An⸗

ſehung des künftigen Unterhalts der hohen und niederen Geiſtlichkeit , deren

Lage durch die Säkulariſation verändert wird “ , den vorliegenden Verhält —
niſſen angemeſſene Grundſätze aufgeſtellt werden . ? ) Der kaiſerliche Bevoll

mächtigte verſagte dem Beſchluſſe vom 8. September ſeine Zuſtimmung ,
gab aber doch denſelben an die vermittelnden Miniſter weiter ; der Haupt⸗
grund der Weigerung Oeſierreichs , dem Beſchluſſe beizutreten , lag in der

geringen Entſchädigung , die für den Großherzog von Toskana ,

Erzherzog Ferdinand , der ſeine italieniſchen Staaten abtreten mußte , vor

geſehen war , obwohl ihm der Frieden von Campo Formio ſchon eine
volle Entſchädigung in Ausſicht geſtellt hatte . Als in der vierten Sitzung
vom 14 . September 1802 wiederholt über die Zuſtimmung zu dem Ent —

ſchädigungsplan debattiert wurde , verwies der württembergiſche Delegierte
auf ſeine am 31 . Auguſt abgegebene Erklärung , forderte eindringlich
eine Beſchleunigung der Geſchäfte und ſtimmte dem vorgelegten Plane im

allgemeinen wieder zu . In der ſechsten Sitzung vom 18 . September hält
Normann wieder an dem von Frankreich vorgelegten Entſchädigungs —
plan feſt .

Inzwiſchen waren eine Reihe von Reklamationen der ver⸗

ſchiedenen Reichsſtän de eingelaufen , die alle darauf bedacht waren ,
einen möglichſt großen Teil des katholiſchen Kirchenguts an ſich zu reißen .
Wenn allerdings eine dieſer Reklamationen berechtigt war , ſo war es
die des Hoch - und Deutſchmeiſters vom 31 . Auguſt 1802 , in

welcher dargelegt werden konnte : „ Der hohe ritterliche deutſche Orden iſt
ohne Zweifel unter diejenigen Reichsſtände zu zählen , welche durch die

Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich verhältnismäßig am meiſten
verloren haben . Sein aus 10 - und 20jährigen Rechnungen mit aller

1) Protokoll Band I. S. 26 .

2) Protokoll Band 1. S. 48.
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Mäßigung berechneter Verluſt beläuft ſich nach der h beiliegenden Ueber1

ſicht auf eine Summe von 395 604 fl . jährlicher Einkünfte , ohne deren

Entwertung durch ahre , ohne die vielen Gebäude , denen man allerdings

einen Wert von 2 Millionen geben kann , hier in Anſck zu bringen

ohne der ungeheuren Kriegskoſten zu erwähnen . “ “ )

Nicht ſo berechtigt wie dieſe Vorſtellung waren eine Reihe von anderen

die ſich förmlich überboten in der Hinaufſchraubung des angeblich auf dem

linken Rheinufer erlittenen Schadens . Schon am 31. Auguſt 1802 lief eine

gräflich Stadion ſche Reklan n Verluſt des Grafen
S

tadion end in zwei Häuſern in

und Mietzinsent

auf 100 000 fl

beiden Häuſer ,

dem höheren Ermeſſen der

wollen , Höchſtdieſelbe doch auf

dürfen , welche ihrer geogra

ſen am

thauſen gehörige Amt

n von der Abtei und drei Stunden

eat und in der ſchwäbiſchen Spezial

Unterſulmetingen zwiſchen Laupheim

ind zu einem Werte von 80 000 fl . ge
inz Bauernhöfen , welche

Spitalpflege in den zu dem

hörigen Ortſchaften beſitzet . Zweitens

IHAFT MrIuAnit ſeiner Herrſchaft Warthauf

gelegenſten wären :

Simmetingen , we t

von der nächſten Beſitzung derſelben ab
* * 1* * * Naun *karte unter dem Namen

die kleine Herrſcha merberg , welche zu der Abtei Salmannsweiler

zehört , und von hiete entlegen iſt . “ Sonderbar berührt es , daß
Graf Stadion für zweier Häuſer in Mainz , die ihm doch auch „ent

legen “ ſind , gleich 35 Aemter , Herrſchaften und Bauernhöfe fordert ;

war ein hoher kaiſerlicher Beamter , und die a. R.

8. September 85 dieſe
f

E

tellung den Miniſtern der vermit

Mächte mitzuteilen . Nicht ſo günſtig abgeſchnitten hat ein Vetter
uſe Stadion , Graf Sktadion zu Thannhauſen , der am

mber 18023 ) ſeine Reklamation eitlteichjte ; derſelbe hat wie ſein

uch ein Haus in Mainz beſeſſen , deſſen Verluſte er auf 67 000 fl

anſchlägt . Als Erſatz bringt er folgende Gegenſtände in Vorſchlag , „ welche

zuſammengenommen Vereniamne mit ſeiner Herrſchaft Stadion am

gelegenſten und ſeinem Verluſt einigermaßen entſprechend wären : 1. die der

Prälatur Marchthal gehörige Herrlichhofer Mühle mit dem dabei gelegenen
Herrlichhofe nebſt dazu gehörigem Wäldchen , und 2. den der Prälatur
Ochſenhauſen zugehörigen Weiler , genannt Mittenweiler , aus zwei Bauern
höfen beſtehend , ſamt dem dazu gelegenen Walde , das Baumholz ge
nannt ; 3. die in der Herrſchaft Emerkingen und Unterſtadion gelegenen ,

9

2

N

Beilagen zu den Protokollen . Band 1. S. 36.

Beilagen . Band 1. S . 47 und 48.

n. Band 1. S. 240 und 241 .
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der Reichsprälatur Salmannsweiler und dem Kloſter Blaubeuren zuge
hörigen Bauernhöfe “ . Und das alles für ein Haus in Mainz ! In der
achten Sitzung vom 23 . September 1802 wurde in der a. R. D. über dieſe

Vorſtellung beraten ; der württembergiſche Delegierte bemerkte hiebei unme ,
daß man ſich dahin verwenden möchte , daß Graf Stadion ſein Privat —

eigentum in Mainz zurückerhalten möchte ; ſodann beklagte er die „ unge
bührliche Ausdehnung der beigefügten Entſck zädigungvorſchläge “. ) Es
wurde in dieſer Sitzung auch beſchloſſen , das franzöſiſche Miniſterium um
FAufhebung des Sequeſters zu erſuchen

4
D 8In dieſe erſte Zeit der Verhandlungen der a. R. fällt noch die

Vorſtellung der ſchwäbiſchen Reichsſtädte vom 8. September
1802 . 2 ) In der ſehr umfangreichen Eingabe bitten ſie in erſter Linie um

Erhaltung ihrer Reichsunmittelbarkeit , im Falle ihrer Mediatiſierung aber um

Beibehaltung beſonderer Rechte ; der 9. Punkt dieſer Forderungen lautet :

„ Daß die geiſtlichen und weltlichen Corpora , Stiftungen , Mediatklöſter

u. ſ. w. in ihrem bisherigen Verbande und fernerer Nutzleiſtung gegen die

Stadt , aus deren öffentlichen oder Privatkräften ſie meiſtens entſtanden ſind

verbleiben . “ Die Forderun ng in Betreff des kirchlichen Zuſtandes lautet : „ In
Anſehung desſelben wünſchen und hoffen ſie , daß überhaupt der beſtehende

Religionszuſtand und ſeine Ausübung , auch was demſelben in Abſicht auf

Schulen , Kirchen , Klöſter , bürgerliche und ſtädtiſche Verhältniſſe anhängig iſt

ſowohl 1. bei ganz katholiſchen als 2. bei ganzevange W ſech

lutheriſchen Städten nach dem Sinne des weſtfäliſchen Friedens
und 83 wirklichen Beſitzſtande in ſeiner Weſenheit erhalten und auch

die Ausübung der Patronatsrechte der innehabenden Stadt oder Privat
perſon belaffen und in jenem Falle , wo eine evangeliſch - lutheriſche Stadt

einem katholiſchen Landesherrn wird , namentlich in Abſicht

auf die Ausübung der Episkopalrechte , die den Grundſätzen der evangeliſch

lutheriſchen Kirche angemeſſene Anordnung getroffen , und endlich 3. bei

paritätiſchen und 4. beigemiſchten Städten ihre innerlichen

Verhältniſſe , insbeſondere auch nach den beſtehenden Verträgen , richterlichen
Erkenntniſſen und dem rechtlichen Herkommen aufrecht erhalten werden

möchten . “ Dieſe Vorſtellung mit ihren mannigfachen Vorbehalten kam der

Reick sdeputation recht unbequem und Freiherr v. Normann ſprach die An

ſicht der großen Mehrheit aus , als er in der ſechsten Sitzung vom 18 . Sep

tember 1802 erklärte , daß dieſe Eingabe zu ſehr ins Detail gehe ! Mit

Details , beſonders ſoweit ſie die bis
herigen, für die Säkulariſation vorge

ſehenen Stände betraf , wollte man ſich in Regensburg nicht gerne befaſſen ;

doch konnte Normann nicht umhin , auszudrücken , daß mehrere der vorge

brachten Bitten und Wünſche „ gerechte und billige Rückſicht verdienen “ .

In der elften Sitzung vom 30 . November 1802 kam auf dieſe Vorſtellung

hin ein Beſchluß zu ſtande , der für alle Zeiten das Schema für „ Kanzlei

tröſte “ bilden könnte ; die a . R. D. kam nämlich dahin überein :es ſei ſicher

anzunehmen , daß von den Kur - und anderen Fürſten , welche Reichsſtädte

1) Protokoll Band J. S. 148.

2) Beilagen . Band J. S. 136 —162



— 2222 8883 — —

Der Regensburger Reichsdeputationsſchluß . 33

als Entſchädigung erhalten , „ zuverſichtlich zu erwarten “ ſei , daß ſie den

Wünſchen derſelben nachkommen werden .

Wenn auch der erſte Entſchädigungsplan , den Frankreich nach ſeiner

ausgearbeitet hatte , im allgemeinen auf der a. R. D. von

eſterreich abgeſehen auf keine ernſtlichen Schwierigkeiten ſtieß , ſo ſahen
ſcch die franzöſiſchen Miniſter doch veranlaßt , infolge der vielfachen Vor —

tellungen und Reklamationen einen zweiten Entſchädigungs
plan auszuarbeiten , den ſie auch am 8. Oktober der a. R . D. vorlegten ? ) ;
damit aber dieſe wußte , welches jetzt ihre einzige Pflicht ſei , nannte ihn der

franzöſiſche Miniſter Laforét in ſeinem Begleitſchreiben den „ plan général “
et définitif d ' indemnité “ . Dieſer ſah für den Herzog von Württem

berg die Kurfürſter nwürde vor nebſt den Gebieten der Propſtei Ellwangen ,
der Kapitel , Abteien und Klöſter : Zwiefalten , Schönthal , Comburg mit der

Landesoberhoheit ( unter dem Vorbehalt der Rechte der weltlichen Fürſten
und des Grafen von Limburg ) Rottenmünſter , Heiligkreuzthal , Oberſten
feld , Holzhauſen ( bei Frankfurt ) , Margrethauſen , das Ort Dürrenmettſtetten ,

die neun obgenannten Reichsſtädte : Weil , Reutlingen , Eßlingen , Rottweil ,

Giengen , Aalen , Hall , Gmünd und Heilbronn ; darauf ruhten aber
88 000 fl . ewige Renten an verſchiedene Perſonen ( ſiehe unten den Reichs

deputationsreceß ) . Württemberg kam alſo im zweiten Entſchädigungsplan
weit beſſer weg . Für den von Bayern war im allgemeinen
dasſelbe wie im erſten Plan vorgeſehen , nämlich die Abteien Wengen und

Söflingen und die freien Reichsſtädte : „Althauſen, Ulm , Bopfingen , Buch

horn , Wangen , Leutkirch und Ravensburg ; dem Mark ꝗr afen von
Baden war vorgeſehen : die Reichsſtadt Biberach ; dem Fürſten von

Hohenzollern - Hechingen : die Herrſchaft Hirſchlatt ; dem Für
ſten von Dietr ch ſtein : die Herrſchaft Neuravensburg ; dem Für
ſten Fön Nüſſe⸗ Dillenburg : die Abtei Weingarten und die

Propſtei Hofen bei Buchhhorn ; demn Fürſtenvon Thurnund Taxis :
die Abtei Buchau mit der Stadt , die Abteien Marchthal und Neresheim ;
dem Fürſten von Hohenlohe - Bartenſtein : die Aemter

Haltenbergſtetten , Laudenbach , Jagſtberg und Braunsbach , der Zoll von

Würzburg in den Hohenlohiſchen Landen , die Anteile von Mainz , Würzburg ,

Comburg und Profeſſor Bundſchuh veröffentlichte um dieſe

Zeit eine „Statiſt ik i über ie Säkulariſation “ , der wir nach den „ Europäiſchen
Annalen “ s ) die auf 31 ſtehende Tabelle entnehmen .

Dieſer neue Entſchädigungsplan kommt in der 13 . Sitzung am
9. Oktober 1802 zur Beratung . Der württembergiſche Dele

gierte giebt hier folgende Erklärung ab :

„ Subdelegatus findet den modifizierten Entſchädigungsplan , wel
chen die Herren Miniſter der vermittelnden Mächte auf die an dieſelbe
erlaſſenen Noten über die eingekommenen Reklamationen mitgeteilt
haben , denjenigen Anſichten ganz angemeſſen , aus welchen nach ſeiner

Protokoll Band I. S. 198 .
) Beilagen Band II . S. 19 —42 .

3) 1803 . Band IV.
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Ueberzeugung die Vollendung des Entſchädigungsgeſchäfts zu behan

deln iſt .

„ Er hat in mehreren ſeiner abgelegten Abſtimmungen bemerkt , wie

weſentlich notwendig es ſei , daß der allgemeine Wunſch ſo ſchnell als

nöglich in Erfüllung gehe , die beunruhigende Unbeſtimmtheit der

gegenwärtigen Lage der Dinge zu einer vollen und in ihrem Ganzen

harmonierenden Beſtimmtheit umzuſchaffen .

„ Dieſer Zweckkann in der That nur durch einen das Ganze um

faſſenden Plan am ſicherſten und vollſtändigſten erreicht werden .

„ Aus dieſem Hauptgeſichtspunkte glaubt Subdelegatus den vorge

legten Plan beurteilen zu müſſen . Er ſtellt ſich ſchon im erſten Anblick

als die Frucht einer angeſtrengten Bemühung dar . Er umfaßt wirk

lich das Ganze der in Vorwurf gebrachten Gegenſtände und ſchneider
hierdurch das detaillierte Unterhandeln über einzelne Fälle ab . Ohne

hin würde dies zu keinem Ende geführt haben , und ohne Zuſammen

ſtellung mit dem Ganzen hätte es nur unvollſtändig und nach ein

ſeitigen Rückſichten geſchehen können .

„ Es zeigt ſich aber zugleich , daß neben der Tendenz einer richtig be

echneten Staatsklugheit die Grundſätze des Rechts und die Vorſchriften

der Billigkeit ſich in dieſem Plane wechſelſeitig die Hand bieten . Wo

die an ſtrengere Rechtsnormen gebunden , für ſich

alleii ianer Billigkeit nicht Platz geben durfte , ſondern bei
Winſch en ſtehen blieb , da kann die Vermittlung auf eine wohlthätige

Art einntreten .
„ Aus dieſen verſchiedenen wichtigen Gründen hält Subdelegatus da

für , daß der Sorgfalt der vermittelnden Mächte für das künftige Wohl

Deutſchlands ſowie dem Eifer ihrer würdigen Miniſter nicht beſſer als

durch entgegenkommendes Zutrauen , das echteſte Zeichen der Erkennt

lichkeit , entſprochen werden könne .

Entſchädigungsobjekt Meilen Einwohner Jährliche Einkünfte

Ellwangen InnrN 7 27 800 120 000 fl.

Weingarten . 6 11000 100 000 fl.

Ochſenhauſen . 8000 95 000 fl.
2000 34 000 fl .

ienaunn 1 2400 30 000 fl.

Schuſſenried . . „ lin 2 3200 10 000 fl.

2/½ 6 000 50 000 fl.

Zwiefalten 816 8 000 75 000 fl.

Heggbach ö 2800 15 000 fl.

Gutenzell 8 1 2 200 20 000 fl.

2700

Wai — — —

Neresheim . 1/2 3 500 50 000 fl.

iie 2 1000 10 000 fl.

ie — — 20 000 fl.

Die Einkünfte der Stadt Isny werden auf 6000 fl. hier berechnet .
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oder in deren Ermangelung an den Reichstag baldthunlichſt einzu
befördern . “

Durch Schreiben vom 21 . Oktober 1802 nimmt Württemberg dieſe
ihm in Gemeinſchaft mit Baden übertragene Funktion an . Der Herzog dele⸗
giert zu derſelben von der 8 und Spittler ; die Kommiſſion nimmt ihren
Sitz in Ochſenhauſen . Am 13 . November 1802 werden die Arbeiten daſelbſt
aufgenommen .

An demſelben Tage noch teilten der württembergiſche und der
badiſche Subdelegierte ( von der Lühe und Hofer ) den Prälaten der zur En
ſchädigung beſtimmten „ Gotteshäuſer “ mit , daß ſie ihr Entſchädigungs⸗
geſchäft begonnen hätten ; die Prälaten haben ihre weltlick ) en Beamten ſofort
nach Ochſenhauſen zu ſenden , wo dieſe dann ihrer Pflichten gegen den ſeit
herigen Landesherrn entbunden und der Subk kommiſſion huldigen mußten .
Die Prälaten und Offizialen der Abteien mußten bolort nach Rückkehr der
Beamten von Ochſenhauſen eine förmliche Beſi itzentſagungsurkunde unter
ſchreiben , in der ihnen zuerſt mitgeteilt wurde , daß ſie nicht perſönlich
nach Ochſenhauſen zu kommen hätten , aber „ darauf verpflichtet werden ſollen ,
daß wir 1. bis zum 1. Dezember dieſes Jahres bei unſerer Verwaltung
keine der Entſchädigungsmaße nachteilige Veräußerung , Distrahierung oder
andere Handlung , welcher Art ſie auch ſein , ſelbſt unternehmen , befördern
auch nur geſchehen laſſen , ſofort 2. vor dem gedachten 1. Dezember bis auf
weitere Verordnung unſere bisherige Verwaltung ganz allein zum Vorteil
der Entſchädigungsmaſſe getren und gewiſſenhaft führen , auch in Rückſicht
derſelben von niemand Befehl annehmen wollen , als von den l höchſten Kom
miſſionshöfen , deren Subdelegierte und dem Ochſenhauſiſchen Kanzler von
Schott , als welcher letzterer während der Zeit der Adminiſtration von Sub
delegations wegen in ſämtlichen Entſchädigu ngsländern zum Oberadmini
ſtrator beſtellt iſt und an den wir des swegen in allen unſern Verwaltungen
betreffende Sachen gewieſen ſind . Es iſt uns dabei noch ferner ausdrück
lich zu 38 gegeben worden , weil man uns von ſeiten der Subdelegation
zwar mit Ablegung eines förmlichen Verwaltungseides verſchont habe , da —
gegen aber gegenwärtiger an Eidesſtatt

5 gebender Zuſage ausdrücklich die
Wertung beigelegt haben wollen , daß jede Verletzung derſelben als ein wahrer
Meineid angeſehen werden ſolle . “ Die Aebte und Offizialen der unmittel⸗
baren Reichsabteien mußten in dieſer Urkunde weiter „ aufs feierlichſte ver
ſprechen die genaue Beobachtung der uns nunmehr obliegenden Amts —
pflichten “ . “ ) Hatte man ſo die Kloſtervorſteher ſich verpflichtet und ver —
ſichert , die Kloſterbeamten zuerſt ſich zugethan , ſo wurde noch an demſelben
Tage , an dem der Abt obige Urkunde , die ihm ſchon fertig geſchrieben vor
gelegt wurde , noch Beſitz von der Abtei genommen nach einem von der Su5
delegation für alle „ Gotteshäuſer “ gleichgehaltenen „ Patent an alle geiſt
lichen und weltlichen Diener , Landſaſſen , Ur iterthanen , Schirmsverwandte
und Angehörige “ der betreffenden Abtei . In dieſem wurde bekannt gegeben ,
daß nach dem der Subkommiſſion gewordenen Befehl die für die „ Reichsgrafen
ausgeſetzten Entſchädigungsgegenſtände in Beſitz und proviſ ſoriſche Admini —
ſtration zu nehmen ſeien , ſofort darüber Einnahmeetats und Ertragsbe —

) St . A. in St . Fasz . Weiſſenau , Säkulariſationsakten .
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Der Regensburger Reichsdeputationsſchluß . 7

echnungen ſtellen , die Qualifikations - und Verluſtabrechnungen der zu ent

ſchädigenden Reichsgrafen genau unterſuchen zu laſſen, die En tſchädigungs

gegenſtände unter die Beſchädigten zu verteilen und ihre Vorſchläge darüber

zur außerordentlichen Reichsdeputation oder in Ermangel derſelben an

den Reichstag einzubefördern “ . Die Subdelegation teilte dementſprechend

in dem Patent mit , ſie habe von ihren Höfen den Befehl erhalte n, „ die Ent⸗

ſchädigungsobjekte unverzüglich in Beſitz zu nehmen , daß dieſer Beſitz einſt

len und bis zum 1. z. des laufenden Jahres nur ein proviſoriſcher ſer

von jenem Termin an aber ein wahrer Zivilbeſitz und eine Verwaltung der i
Frage ſtehenden Territorien und Einkünfte zum Vorteil der Entſchädigungs

maſſe ihren Anfang nehmen ſoll . Die Beamten und Diener in den occu

pierten Gebieten werden vorderhand und bis auf weitere Verordnung ihre
lem nach dem bisherigen Geſchäftsgange fortführen , jedoch geſchieht ihre

tung vom 1. Dezember an ganz allein für Rechnung der Ent

1887 17 FJinch Hoon Haun jſonor 144 M E
ungsmaſſe , auch haben ſie von jener Zeit an von niema Befehl an

deren Subdelegiertenals von den höchſten Kommiſſ
1 11 1 * 6un2 — S 4 11 R

d dem Ochſenhauſiſchen Kanzler von Schott der in Regierungs

Kameral - und anderen Sachen die Oberaufſicht zu führen und in den dazu

geeigneten Fällen den nötigen Beſcheid von der Subdelegation 1
hat “ . Es folgt dann in dem Patente die Mitteilung , daß die „ angeſtellten

Diener und Offiziale “ des betreffenden Kloſters in Pflichten genommen

worden ſeien ; dann nimmt die Subkommiſſion „ nun ſofort hiedurch von

Souu N 8 8 tor 1 2 g3Ti 54 For 1
den

93
des Kloſters ) mit allen Zugehörigkeiten zu dem oben

n zweck Beſitz“! Hierauf heißt es weiter : „ Es werden daher ſämt

5 und Schirmsverwandte . . . . . ( Name der

S1 delegations wegen von dieſer Beſitzergreifung benachrich

er zoglichen * von Württem

berg Seiner Marke chlaucht von Baden während der Zeit

der Höchſtdenſelben aufe nen Adminiſtration getreu und gehorſam zu

ſein , ſich in die ihnen angekündigten neuen Verhältniſſe pflichtſchuldigſt zu

fügen , überhaupt ſich ruhig zu verhalten und in alle Rückſicht ſo zu betragen ,

daß ſie diejenigen Uebel und vermeiden mögen , welche die unaus
8

en eines ungehorſamen und ordnungswidrigen Benehmens

Dieſes Beſitzergrei 5501685018 wurde ſowohl in der 2
1 Abtei

ſelbſt verleſen und angeheftet , als durch die Vorſtände der einzelnen Aemter

der Abtei den übrigen Bewohnern mitgeteilt . Ueber die Vorgänge bei

dieſem Akte hatten die Oberamtmänner der Klöſter nach Ochſenhauſen zu

erichten . Oberadminiſtrator Schott führte ein ſchneidiges Regiment und

wurde darin von der Subkommiſſion unterſtützt , die am 24 . November 1802

6 Klöſter eine Vorſchrift erließ , „ nach welcher ſich ſowohl
29

Zivil

nte als reſpektive die aufgeſtellten Geiſtlichen und Rechni ngs ihrer der

zur Entſchädigungsmaſſe gehörigen Reichsſtifter während der Zeit der Ad

miniſtration zu verhalten haben “ . In dieſem Dekret wird der ſeitherige

chſenhauſener Kanzler von Schott
zum

„ Oberadminiſtrator und

thalter “ beſtellt , den Oberämtern eingeſchärft , „ die Aufſicht über die

ubalterne zu verdoppeln “ und * berfuchuunth und Beſtrafung bei

St . A. in St . Fasz . Weiſſenau , Säkulariſationsakten .
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„Dienſtnachläſſigkeit und Unterſchleifung “ eintreten zu laſſen ; die aus
ſtehenden Kammerzieler und Kreisanlagen einzuziehen und „ bei ſchwerſter
Verantwortung alle Veräußerungen zum Nachteile der Entſchädigungsmaſſe “
zu vermeiden ; auch durften keine Frucht - , Holz - und Viehverkäufe mehr
ſtattfinden und ſollte größte Sparſamkeit eintreten . Dieſe oberſchwäbiſchen
Reichsgotteshäuſer ſtanden unter der Verwaltung der Oberadminiſtration in
Ochſenhauſen , bis die einzelnen Grafen von denſelben Beſitz ergriffen , was
Ende Februar und Anfang März 1803 geſchah . ! )

Dieſe neuen Landesherren drängten wiederholt auf Abſchluß der Ge
ſchäfte , ſo daß die Kommiſſion am 3. Dezember 18022 ) verſichern ließ , ſie
„ arbeite unermüdlich , um dieſes Geſchäft dem Wunſche der Intereſſenten ge

mäß baldigſt zu beendigen “ . Unterm 13 . Dezember 1802 war in der
„ Schwäbiſchen Chronik “ zu leſen : „ Die Kommiſſarien werden nächſtens die
Abteien und Klöſter bereiſen , um die Faſſionen an Ort und Stelle ſelbſt
einzuſehen “ und ſo hoffen ſie , bis Ende Dezember mit ihrer Arbeit ganz fertig
zu werden . Am 20 . Dezember 1802 ſind denn auch die Kommiſſarien von
Ochſenhauſen zum Beſuche der einzelnen Klöſter abgereiſt ; am 28 . Januar
1803 wurde in der „ Schwäb . Chronik “ berichtet , daß die Arbeit nun nahezu

vollendet ſei , aber nicht vor oder 8. Februar in Regensburg eintreffen
könne . Am 6. Februar wurde der a. R. D. in der That der Bericht der Sub —
kommiſſion erſtattet . ? ) Die Subkommiſſtion teilt hierin über ihre Art der

Schätzung der jährlichen Einkünfte der einzelnen Abteien mit , daß ſie 1. von
den erhobenen Einnahmen alle ſtändigen Laſten ſamt den Ausgaben für

die Seelſorge abgezogen habe und 2. daß die Schuldenzinſen gleichfalls
in Abzug gebracht worden ſeien . Sie ſtellt den Verluſt auf dem linken Rhein
ufer und die dafür in Ausſicht genommene Entſchädigung einander gegen
über ; wir teilen hieraus mit : Fahrl . Einkün

deEs ſoll erhalten :
Graf nt⸗Linden : Abtei Baindt und 8d50 fl.

lahelithe
Rente

von Ochſenhauſen . . 13 150
Graf Baſſenheim : Abtei i Heggbach ohne Mietingen,Sulmingen / den Zehnten

von Baltringen und 500 Jauchert “ ) Wald ; dazu 1300 fl . Rente
von Buxheim rrrrr 12 000

Graf Metternich : Abtei Ochſenhauſen ohne Amt Thannheim und zahlt
eee e ee0 % 0

Graf Plettenberg : den Reſt der Abtei Sulmingen ( ſiehe Baſſenheim )
und 6000 fl . Rente von Buxheim . . . 8000

Graf Quadt : Abtei und Stadt Isny und 11 000 fl. Rente von Ochenhauſen 21000
Graf Schäsberg : Amt Thannheim der Abtei Ochſenhauſen ohne Dorf

Winterrieden, zahlt 2000 fl. Rente hinaus . . . 15 300
Graf Sinzendorf : Dorf Winterrieden und 1500 fl . Rente von Graf Schäsberg 2500
Graf Sternberg : Abteien Schuſſenried und Weiſſenau , zahlt aber

e
Graf Törring : Abtei Gutenzell . EE 13 200
Graf Wartemberg : Abtei Roth und 8150 fl . Rente von Graf Metternich 38 850

St . A. in St . Fasz . Weiſſenau , Säkulariſationsakten .

Schwäbiſche Chronik “ vom 8. Dez. S . 373 .
Beilagen Band III . S. 100 —134 .
Ein württembergiſches Jauchert S 1½/ Morgen = 47,276 a.) Ueber die * der Einſchätzung giebt Beilage J am Schluſſe des Werkes nähere

Auskunft ; nach dieſem Maßſtabe wurden ſämtliche Abteien eingeſchätzt .
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Reichsgrafen dürfe den Weg gelegt werden . “ )

Die Kommiſſäre von Württemberg erhielten von den Reichs

eiſe ſehr anſehnliche Geſchenke , die faſt durchgängig dem Kloſt terſchatz

entnommen wurden ; anfangs war ein gemeinſames Geſchenk auf Vor

ſchlag des Fürſten Metternich geplant ; doch kam dieſer Gedanke nicht

zur- Ausführung . Die einzelnen Reichsgrafen ſandten dann je für ſich ihre

Zaben Die Kommiſſäre faßten dies ganz ſelbſtverſtändlich auf und

klamierten dieſe Geſchenke , wenn ſie zeitig genug eintrafen . ? )

Auch der zweite Entſchädigungsplan vom 8. Oktober 1802 fand nicht

allen Beteiligten die unbedingte Zuſtimmung , die ihm in der 18 . Sitzun

m 21. Oktober Freiherr v. Normann erteilte , der dabei den Wunſe

( Sſprach , „daß durch Faſſung eines Beſchluſſes der Stand der Unb eſtimmt

heit und des Mißtrauens in volle Beſtimmtheit und gegenſeitiges Ver

trauen umgebildet werde “ . ? ) Daß ſolches Mißtrauen in reichem Maße

vorhanden war , zeigen die immer wieder aufs neue eiingelaufenen Rekla

nationen von einzelnen Reichsſtänden , die ſich beſchädigt glauben , oder die

der drohenden Säkulariſation ins Auge ſahen .

Am 7. Oktober 1802 lief eine Reklamation des Grafen von Degen

feld - Schomburg Kein , in welcher alle angeblichen Verluſte aufgezählt

ſind und es ſodann heißt : „ Schon durch die Erhaltung entweder des kleinen

Ulmiſchen auf der rauheſten Alb und an der äußerſten Grenze liegend

Ümtes Stubenheim , welches für Se . Kurfürſtliche Durchlaucht zu Pfalz

bayern [ dem Ulm zugedacht war ] ein äußerſt unbedeutender und uner

heblicher Gegenſtand iſt , oder durch die Erhaltung 1. der beiden zu dem

Hochſtift Speyer gehörigen , am Neckar liegenden , vermutlich noch nicht ver

gebenen und Sr . Hochfürſtlichen Durchlaucht dem Markgrafen von Baden

äußerſt entlegenen , überdies dder Ritterſchaft inkorporierten zweier Dörfer

St . A. in St . Fasz . Weiſſenau , Säkulariſationsakten .

K. Landesbibliothek Cod . hist . fol . 649 u. a.

Protokoll Band J. S. 343 .
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Pfauhauſen und Neuhauſen ; 2. dann durch die Aufhebung des Ell
wangiſchen Lehensnexus über Hoheneibach , und 3. durch gleiche Aufhebung
des Domkapiteliſch - Würzburgiſchen Lehensnerus über zwei Drittel von
Großeislingen würde das gräfliche Haus Degenfeld - Schomburg für ſeinen
erlittenen enormen Verluſt ſich einigermaßen getröſtet ſehen . “ Die Vor —

Ralne hatte nicht den gewünſchten Erfolg ; denn in der 17 . Sitzung vom
19 . Oktober 1802 wurde beſchloſſen , der Graf ſolle ſich bei den franzöſiſchen
Behörden um Aufhebung des über ſein Privateigentum ver rhängten
Sequeſters verwenden . )

ie Reichs präl a enin Schwaben , die bisher immer ein
gut Stück Vertrauensſel igkei an den Tag legten , kamen am 18 . Oktober
180250 auch mit einer Vorſtellung, in der ſie u. a. ausführten : „ Seit

Jahrhunderten dem wichtigen Dienſte gewidmet , den Religionskult in vielen
ſeinen weſentlichen Verrichtungen mitbeſorgt zu haben und vorzüglich nach
einigen zum Teil koſtbaren Einrich htungen befähigt : die verſchiedenen Zweige
des ausgedehnteren Unterrichts zu pfle gen , ſolbigen nach vielſeitigem Be
darf an Vorbereitungen anordnen , mit Vorräten an fähigen Männern und
anderen Behelfen ausrüſten und mit alledem den billigen Vaterlandser
wartungen Genüge leiſten zu können : glauben die Mitglieder dieſes Kol —
legiums , mit der mehr oder minder nahen und der mehr oder minder
großen Gefahr bedrohet zu ſein , künftig dieſer bisherigen Obliegenheit
nicht mit fruchtbarem Gedeihen folgen zu können . Es iſt die fühlbarſte
Pflicht , im Angeſichte des Vaterlandes , das vielfache Gute , welches die In
ſtitute der regulären geiſtlichen Körperſchaften geleiſtet haben , in den
Augenblick freimütig und unbefangen bemerken zu müſſen , in welchem ſie
der Gefahr künftiger geringerer Brauchbarkeit oder wohl gar ihrer Zer
ſtörung ausgeſetzt ſein könnten . . . . Die Mitglieder der Kurie , ihrer
höheren Beſtimmung eingedenk und dem Berufe , für Kirche und Staar
nach jeder Fügung nützlich zu ſein , beharrlich getreu , erwarten in ſtiller
Hingebung und Vertrauen auf die Anordnungen der Fürſicht , was die hoch —
anſehnliche Reichsdeputation zu reichsväterlichen Beſchl üſſen befördern
oder wozu landesherrliche Verfügungen den Maßfſtab verſchaffen dürften . “

31
zweite Punkt der Eingabe berührt den „ bedarfs dmäßigen Unterhalt

er Prälaten und ihrer geiſtlichen und weltlichen Angehörigen , Beamten undVediernſteten “ . Auf den erſten Punkt der Vorſtellung , der einen gelinden
Proteſt gegen die Säkulariſation bedeutet , wurde in der a . R. D. gar nicht
weiter eingegangen ; der zweite Teil kam in der 19 . Situng vom 23 . Ok⸗
tober zur Mitberatung , als über den künftigen Unterhalt der Geiſtlichen
verhandelt wurde .

Eine Vorſtellung der ſchwäbiſchen Reichs grafen vom
11. November 18023 ) ging dahin , daß büs adelige Damenſtift Buchaudas dem Fürſten von Thurn und Taris 3i igeſichert war , gar kein geiſt
licher Reichsſtand ſei , ſondern ein „ fürſtlich freiwe kliches Damenſtift“, das
auf der weltlichen Fürſtenbank die ſechste Stimme führe , „ weil es ſchon ſeit

er
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Jahrhundert ſäkulariſiert ſei “ und daß das ſchwäbiſche Grafenkollegium aus

deſſen gänzlickher Auflöſung „ äu ßerſt empfindliche Nachteile “ erleiden würde .

Obwohl die Ausführungen der Vorſtellung an ſich nach allen Teilen berechtigt

ſind , wurde doch in der 27 . Sitzung vom 16 . November 1802 beſchloſſen , die

Vorſtellung habe auf ſich zu beruhen

Nicht günſtiger ging es einer Eingabe des Ritterkomturs

Kocher vom 10 . November 1802 , welche für Erhaltung des proteſtantiſchen

Damenſtifts Oberſtenfeld , das dem Herzog von Württemberg in Aus

ſicht geſtellt war , eintrat unter dem Hinweis , „ daß die Einkünfte dieſes

Stiftes ſo gering ſind , daß davon nur vier bis fünf adelige Fräuleins nebſt

der erforderlichen Dienerſchaft unterhalten werden könnten “ . Der würt

tembergiſche Geſandte war von dieſer Vorſtellung nicht ſehr erbaut ,

meinte in der 26 . Sitzung vom 11 . November 1802 , daß der Herzog

rttemberg das Stift erhalten habe wie andere auch und ſich deshalb

keine anderen Einſchränkungen gefallen laſſen könne wie andere Fürſten

̃

Die ſchon vor endgültiger Verabſchiedung des Entſchädigungsplans

erfolgte Beſitzergreifung rief gleichfalls eine Anzahl von Proteſten hervor ;

ief am 22. November 1802 eine Beſchwerde des Grafen Schenkevon

Staufenberg über die Art der württembergiſchen Beſitzergreifung

des Frauenkloſters Margarethauſen ein . s ) Württemberg ſandte

nämlich den Proteſt des ſtaufenbergiſchen Oberamtmanns Endreß in Geis —

lingen , OA . Balingen , 3 der Beſitzergreifung von Margarethauſen

einfach an dieſen zurück , weshalb die Vorſtellung in Regensburg erfolgte .

In der 31 . Sitzung vom 25 . November 1802 erklärte Freiherr v. Normann :

das Kloſter ſtehe ſchon ſeit Jahrhunderten mit Württem⸗

berg in ſolcher Verbindung , daß ſich die Anſprüche des Grafen in ihrer All —

gemeinheit damit nicht 3 2 laſſen . “ )

Auch die ſchwäbiſchen Reichsſtädte kamen am 22. Ok

tober 1802 mit einer neuen Vorſtellung , da ihre erſte Eingabe ſo wenig

Berückſichtigung fand : um keine Mißdeutung ihrer Beſtrebungen aufkommen

3u —
—ären ſie nun „feierlichſt , daß gegenwärtige Vorſtellung nicht

zus dem mindeſten Mißtrauen gegen ihre künftigen Landesherren herrühre “

In der 22 Sitzung vom 2. November 1802 wurde über dieſe Eingabe ver —

handelt ; es wurde beſchloſſen , daß das , was in der 11 . Sitzung auf die erſte

Eingabe hin empfehlungsweiſe enthalten , dem künftigen Reichsreceß verbis

dispositivis einzurücken ſei . s) Die Zahl dieſer Vorſtellungen ließe ſich ,

wenn wir die auf nichtwürttembergiſche Verhältniſſe hinzielenden erwähnen

wollten , noch ganz gewaltig ſteigern ; doch ſchauen wir nach den Arbeiten

der a. R. D.

In der 19 . Sitzung vom 23 . Oktober 1802 brachte Oeſterreich wieder

eine Reihe von Bedenken gegen den neuen Plan vor ; es weiſt u. a. auch

Protokoll Band II . S. 541 .

Protokoll Band II . S. 435.
) Beilagen Band III . S. 142 —147
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auf ſeine Anſprüche aus den Städten und Abteien Wangen , Ravensburg

Biberach , Weil , Eßlingen , Reutlingen , Aalen , Heéiligtreuzthal , Weingarten

Buchau , Ochſenhau ſen , Roth , Schuſſenried , Gu itenzell, Heggbach , Baindt

Weiſſenau , Isny und die Mediatklöſter in Schwaben hin . Von allen dieſenenr

hielt Oeſterreich teilweiſe nicht unbeträchtliche Abgaben , auf die es nicht

ohne weiteres verzichten will . In der 49. Sitzung vom 7. Mai 1803 brachte

noch Württemberg eine Vorſtellung ein wegen der auf Grund dieſer An

ſprüche eingetretenen Sequeſtrierungen der öſterreichiſchen Behörden .

Längere und eingehende Verhandlungen fanden über die Frage ſtatt ,

wie es mit dem Unterhalhlt der in den ſätulariſierten geiſtlichen Beſitz

tümern lebenden Geiſtlicheen in Zukunft gehalten werden ſollen . In der

19 . Sitzung vom 23 . Oktober 1802 gab der württembergiſche Ge

ſandte hierüber ſeine ausführliche Abſtimmungt ) ; der Hauptinhalt ſeiner

Darlegungen ging dahin :

„ Seine Herzogliche Durchlaucht von Württémberg haben ſchon in

einer früheren durch Subdelegaten zu Protokoll gegebenen Aeußerung ,
in Anſehung der gegenwärtig in Beratſchlagung ſtehenden — —

Gegenſtände , es als eine Forderung der Gerechtigkeit erklärt , daß für

55
hohe und niedere Geiſtlichkeit , auch alle Klaſſen von Dienern ,

belche in den zur Entſchädigung beſtin nmten geiſtlichen und anderen

ändern und Gebieten bisher ihre konſtitutionelle Exiſtenz hatten , von
der außerordentlichen Reichsdeputation auf eine Art Sorge getragen

werde , damit dieſelben die bevorſtehenden Veränderungen in ihren

Folgen auf ihre ? Verhälti niſſe ſo wenigalsmöglichempfinden

mögen .

„ Dieſen gerechten Geſinnungen ſeines gnädigſten Herrn weiß Sub

delegatus nicht vollſtändiger zu entſprechen , als indem er davon aus

geht , daß denſelben durch a ufz uſtellende feſte Grundſätze ,

ohne ſie irgend einer Willkür bloß zu ſtellen , ſoviel es nur immer mit

der vorgehenden Säkulariſation und Regierungsveränderung verein —

barlich iſt , die Fortdauer des bisherigen Zuſtandes ihrer perſönlichen
und amtlichen Verhältniſſe ſicher geſtellt werde . “

Die weiteren Ausführungen betreffen die W der Penſions

verhältniſſe für die Aebte , Aebtiſſinnen , Konventualen , Laienbrüder u. ſ. w.

Die Ausführungen Normanns lauten in ihrem Kernpunkt dies

bezügliche
„ In Anſehung der Mediatſtifter und Klöſter , auch anderer Stiftungen

geiſt⸗ und weltlicher Körperſchaftem ꝛc. in den zu ſäkulariſierenden Ländern

auch deren Dienerſchaft , hat inzwiſchen der Entſchädigungsplan alle Kapitel ,
Abteien und Klöſter , teils namentlich einzelnen Reichsſtänden zur Ent

ſchädigung ausgeſetzt , teils unter dem bekannten Vorbehalte den allgemeinen

Grundſatz aufgeſtellt , daß dieſelben der Dispoſition der Landesherrn mit

ihren ſämtlichen Gütern und Einkünften in und außer Lands unterworfen

ſein ſollen . In Anſehung ihrer Dienerſchaft treten hier alle oben ſchon
in Anſehung der unmittelbaren Länder und Gebiete vorgeſchlagenen

Grundſätze ebenfalls ein . Die Konventualen werden auf die bisherige Art

1) Protokoll Band 1. 377 —391 .6²
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mittels eines gemeinſamen Tiſches zu unterhalten , denjenigen aber , welche

mit Einwilligung des Landesherrn austreten wollten , ihr Lebensunterhalt

durch eine den
—3980

des Kloſters angemeſſene Penſion von 3— 600 Gul

den zu ſichern , auch für die Laienbrüder auf ähnliche Art Sorge zu tragen ;
in Anſehung der 805 nicht durch Gelübde gebundenen Novizen hingegen

dem Landesherrn freizuſtellen ſein , unter Ausſetzung einer billigen Unter

haltungsſumme auf einige Jahre , dieſelben entlaſſen zu — Fromme

Stiftungen endlich ſind der landesherrlichen oberſten Aufſicht und Leitung

zum Wohl des Staats unterworfen . “

Der Deputationsbeſchluß vom 28 . Oktober 1802 , angenommen in

der 20 . Sitzung vom 26 . Oktober 18025 ) , ſagt dann darüber : „ Es wurde

beſchloſſen : Es ſei den ſämtlichen abtretenden geiſtlichen Regenten nach ihren

verſchiedenen Graden auf lebenslang eine ihrem Rang und Stande ange

meſſene freie Wohnung mit Meublement und Tafelſervice , auch den Fürſt

biſchöfen und Fürſtäbten ein Sommeraufenthalt zu ſichern . “ Für Fürſtäbte

und Fürſtpröpſfte erſten Rangs ſei das Minimum der Jahresrente 20 000 fl.,

für alle anderen Fürſtäbte das Minimum 6000 fl . , für gefürſtete Aebtiſſinnen

3000 fl . , fün Reichsprälaten , Aebtiſſinnen und Aebte auf 2000 fl . feſtgeſetzt ;

es wurde aber noch beigefügt : „ Bei allen dieſen Beſtimmungen werde jedoch

der Großmut der künftigen Landesherren kein Ziel geſteckt ! “ Wenn ſie

nur immer das Minimum geleiſtet hätten ! „ Die Stiftsfräulein und Frauen

bleiben ſo lange bei ihrem bisherigen Genuſſe , als es dem neuen Landes

herrn nicht rätlich erſcheint , ſie gegen
eine zu ihrer Zufriedenheit zu

regulierende Abfindung aufzuheben . “

„ Die Konventualen fürſtlicher , auch Reichs - und unmittel

barer Abteien ſind auf eine ihrer bisherigen Lebensweiſe angemeſſene

anſtändige Art in ein oder der andern Komr munität ferner zu unter

halten , oder denen , welche mit landesherrlicher Verwilligung austreten ,

bis zu anderweiter Verſorgung eine Penſion von 300 —600 Gulden

nach dem Vermögen ihrer Stiftung zu verabreichen . Für die Laien

brüder iſt auf ähnliche Art zu ſorgen ; Novizen , welche durch Gelübde

noch nicht gebunden , können von den Landesherrn mit einer drei

jährigen , verhältnismäßigen Penſion entlaſſen werden .

„ Mir den Mediatſtiftern , Abteien und Klöſtern in den zu ſäkulari

ſierenden Landen iſt es ganz auf dem nämlichen Fuß , wie hier oben von

den unmittelbaren angeordnet worden , zu halten . Es behalten nämlich

die Canonici der Mediatſtifter , welche aufgehoben werden , nebſt ——
Wohnungen neun Zehntel ihres bisherigen Einkommens , die Vikarier

aber das Ganze , die Domizilaren neun Zehntel deſſen , was ſie etwa

wirklich bisher ſchon bezogen haben , und rücken den Kapitularen nach .

Solche Canonici jedoch , die überhaupt keine 800 fl . beziehen , ſind , wie die

Vikarien , bei ihrem ganzen Einkommen zu belaſſen . Aebte , deren

Unmittelbarkeit bisher ſtreitig , oder welche unſtreitig mittel bar ge⸗

weſen ſind , erhalten verhältnismäßig nach dem Vermögen ihrer Abtei

2000 bis 8000 fl . Penſion , ihre und andere Kloſterkonventualen

1) Beilagen Band II . S. 270 .



14 Zweites Kapitel .

300 bis 600 Gulden . Mit den Laienbrüdern und Novizen wird es auf
gleiche Art , wie von denſelben hier oben bei unmittelbaren Stifteri
erwähnt worden , gehalten . Von den Dienerſchaften aller ſolcher Kor⸗

vorationen gilt alles das nämliche , was ſchon überhaupt wegen der

Dienerſchaften feſtgeſetzt worden .

„ Fromme und milde Stiftungen ſind , wie jedes Privateigentum ,
zu konſervieren , jedoch ſo , daß ſie der landesherrlichen Aufſicht und
Leitung untergeben bleiben . “

Neben dem Unterhalt der Geiſtlichen bildete einen gleich wichtigen
Gegenſtand die Frage der Religionsverhältniſſe in den zu
ſäkulariſierenden Landen . In der genannten 19 . Sitzung vom 23 . Or
tober 1802 gab auch Freiherr v. Normann den zu erhoffenden katho
liſchen Bürgern Württembergs folgende Zuſicherung ! ) , um deren praktiſche
Durchführung ſich noch heute — nach hundert Jahren — die parlamen
tariſche Vertretung des katholiſchen Volkes abmüht ; die ſchönen Sätze lauten :

„ Gleich wichtig und in ſeinen Folgen noch wichtiger iſt
der Punkt von der Verfaſſung der einer Regierungsveränderung
unterworfenen Länder und Gebiete . Da eine ſolche Regierungsver
änderung die zwiſchen Regenten und Unterthanen beſtehenden rechtlichen
Verhältniſſe nicht auflöſt , ſo wird die politiſche Verfaſſung der zur
Entſchädigung angewieſenen Lande , ſo wie ſie auf gültigen Verträgen
zwiſchen dem Landesherrn und dem Lande , auch anderen reichsgeſetz
lichen Normen beruht , in allweg zu beſtätigen ſein .

„ Nur wird ſolches unter den Modifikationen zu verſtehen ſein ,
welche durch die ſelbſt in die Verfaſſung eingreifende Umwandlung
eines geiſtlichen Staates in einen weltlichen , und in der Ar wendung
auf Reichsſtädte , der bisherigen Regierungsform in die monarchiſche

notwendig werden , und wird auch dem künftigen Landesherrn in
demjenigen , was zur Zivil⸗ und Militärlandesadminiſtration und
deren Verbeſſerung und Vereinfachung gehört , freie Hand zu laſſen ſein .

„ In Abſicht auf die Religionsverfaſſung der einzelnen deutſchen
Länder und Gebiete wird zwar die bisherige Religionsübung in
dem künftigen Deputationsabſchiede zu beſtätigen , und gegen deren
Aufhebung oder anderweitige Kränkungen aller Art
ſicher zu ſtellen ; auch insbeſondere jeder Kirchengeſellſchaft ( mit Aus
nahme der durch den Entſchädigungsplan zur Säkulariſation be
ſtimmten oder der freien Dispoſition des Landesherrn unterworfenen
bisherigen geiſtlichen Güter ) der Beſitz und ungeſtörte Genuß ihres
eigentümlichen Kirchenguts , auch Schulfonds nach den Beſtimmungen
des weſtfäliſchen Friedens 3 — ikt zu laſſen , und durch ausdrückliche
Sanktionen im künftigen Deputationsabſchiede zu beſtätigen ſein
Gleichwiec aber die in dem weſtfäliſchen Frieden gegründeten Rechte
in Anſehung der Religion und Religionsübung den Regenten der
deutſchen Länder und Gebiete ohnehin auch in Zukunft als ein
Ausfluß der Landeshoheit verbleiben , ſo möchten Seine Herzogliche
Durchlaucht von Württemberg auch Ihres Orts allerdings wünſchen ,

K

Protokoll Band J. S. 386 .
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daß bei ſämtlichen Religionsparteien im Reiche an die Stelle der ehe

naligen , in manchen Ländern beinahe konſtitut ionell ge

wordenen Intoleranz und des daraus ſogar entſprungenen

Religionshaſſes und Verfolgungs jeiſtes die echten Grundſätze

vahret Religion duldung und gegenſeitige Ach

tung treten und daß zur Beförderung und Verbreitung

Jsart auch durch eine allgemeine Re ch 8

Leg gebahnt , mithin auf eine für alle deutſche LänderK1
6

biete , für Herrſchaften und Unterthanen gl 85 verbindli cheArt
der Grundſatz allgemeiner Religionsduldung voller Genuß bürger

licher Rechte für jede Religionsgenoſſenſchaft jedoech‚ Ohreäkle

Kränkung des gegenſeitigen Kirchen und Schulfonds als

ichsgeſetzliche Norm aufgeſtellt werden möchte . “

Noch ſtanden dem endgültigen Abſchluß der Arbeiten der a. R.

ewaltig die einzelnen Fürſten , die Entſchädigungen

rhielten ieſe nicht , ſondern nahmen gegen Ende des

Jahres 2 die zugedachten Objekte einfach in Beſitz . Der Widerſpruck

ngenügender Entſchädigung des Großherzogs von

26 . Dezember 1802 mit Frankreich ge

tgehoben
J. Dezember 1802 tauchte ein dritter Entſchädigungs

In auf , der für das Herzogtum Württemberg dieſelben Objekte bot, wie

r zweite , unter Weglaſſung des Kloſters Holzhauſen

Von den weiteren Verhandlungen verdienen nur noch zwei Punkt

onde Boachtung .

In der 35. Sitzung vom 22. Dezember 1802 wurde über die künftige

Zuſammenſetzung des Fürſtenkollegi in konfeſſioneller

iehung beraten . Durch die Abtretung des linken Rheinufers und

die bevorſtehende Säkulariſation wurde die bisherige katholi ſchee

)eit dieſes Kollegiums in eine proteſtantiſche e der Kaiſer

ſuchte nun durch Vermehrung der katholiſchen Stimm 1Parität herzuſtellen ,

fand aber bei den proteftantiſchen Delegierten ſehr 3 4& Entgegenkom

herr v. Normann erklärte an dieſem Tage für Württemberg :

„ So gerne ferner Se. Herzogl . Durchlaucht in Württemberg im

weitern Gange der Verhandlungen einem Zuwachs an Virilſtimmen

für den katholiſchen Reichsteil und die ſich dazu qualifizierenden Fürſten

Ihres Orts beiſtimmen werden , ſo kann jedoch diesſeitige Subdelegation

in Anſehung der mit in Vorwurf gebrachten Religionsverhältniſſe die

Sache nicht in gleichem Geſichtspunkte mit der vortrefflich kurböhmiſchen

Subdelegation anſehen .

„ Zwar iſt nicht zu mißkennen , daß in den verfloſſenen Jahrhun

derten beide Religionsteile in polittiſcher Hinſicht immer ein Augenmert

darauf gerichtet haben , die einmal erlan ngten Vorteile in Religionsſ ſachen.
ſelbſt in Beziehung auf Stimmenzahl , ſo viel möglich zu erhalten , ſogar

daß im Jahre 1708 der katholiſche Reichsteil ſeine Einwilligung zur

Introduktion der Braunſchweiger Kurwürde nur unter der Bedingung

einer überzähligen
Stimme gab , falls während der Fortdauer jener

Kurwürde diepfälziſche Kur auf eine proteſt tantiſche Linie fallen ſollte

—— — —
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„ Allein dieſes iſt nicht im allgemeinen der rechtliche Standpunkt der
Sache . Vielmehr beruht ſolcher auf dem im weſtfäliſchen Frieden und
in den neueren Geſetzen feſtgeſtellten Grundſatze von der Gleichheit
der Rechte 3 Religionsteile . Unſere Reichsgrundgeſetze gehen hierin
ſo weit , daß in Religionsſachen ſowohl als bei andern Reichsangelegen —
heiten , wenn beide Religionsteile einer verſchiedenen Meinung bei

pflichten , jeden derſelben gegen die Ueberſtimmifnh des andern ſicher

geſtellt haben . Ein ſprechendes Beiſpiel , daß es nach der deutſchen

Verfaſſung nicht ſowohl auf Gleichheit in der Zahl , als vielmehr auf
Gleichheit der Rechte abgeſehen ſei , geben ſelbſt die vielen Ver —

änderungen im kurfürſtlichen Kollegium von der ehemaligen gleichen

Mitgliederzahl beider Religionen an bis zu dem Zeitpunkte , da der

katholiſchen Glieder doppelt ſo viel als der proteſtantiſchen waren .

„ Uebrigens hat ſich auch die politiſche Lage der Dinge gänzlich ge
ändert und W kann ſich um ſo mehr jeder weiteren B

merkung enthalten , als die ſich in neueren Zeiten in und außer Deutſch
land gebildete to erantere Denkungsart gegen alle

Beſorgniſſe dieſer Art die ſicherſte Gewähr leiſtet . “

So kalt ging man über die ſeitherigen Verhältniſſe hinweg . Bishe

hatten im Fürſtenkollegium die Katholiken 55 bezw . 57 Stimmen und die
Proteſtanten 43 bezw . 45 ; nach den Beſtimmungen des Reichsreceſſes ver

ſchob ſich das Verhältnis in der Weiſe , daß 78 proteſtantiſche Stimmen

gegen 53 katholiſche ſtanden . Der Kaiſer machte nun gerade in dieſem

Punkte in ſeiner Genehmigung des Reichsdeputationsbeſchluſſes am 28 . April
1803 den Vorbehalt einer neuen Verteilung der Stimmen .

Ein kaiſerliches Hofdekret vom 30. Juni 18035 ) wollte dieſe An

gelegenheit auf dem Reichstage neu regeln . Es wurde in demſelben

betont , wie durch Abtretung des linken Rheinufers und der Säku

lariſation nicht weniger als 23 katholiſche Stimmen weggefallen ſeien ,

während auf proteſtantiſcher Seite nur eine
5

( die Württembergs
von Mömpelgard ) ausgefallen ſei ; deshalb verlangte das Hofdekret
„ SHerſtellung der Stimmenparität “ im Reichsfürſtenrat ,
was um ſo eher angezeigt war , als ſowohl die katholiſche Mehrheit
im Fürſtenkollegium wie im Kollegium der Reichsſtädte durch den

Beſchluß der a. R. D. vernichtet wurde . In der Sitzung vom 14 . No
vember 18032 ) wurde über dieſes Hofdekret beraten . Württem —

berg anerkannte die Verſchiebung der Stimmen zu Ungunſten des katho —

liſchen Teils , das ſei aber „ bloß ein unglücklicher Zufall “ ! ! Von den
50die Säkulariſation ausgefallenen Stimmen ſeien 11 in dem Beſitz der katho

liſchen Reichsſtände geblieben und nur 7 an proteſtantiſche gefallen ;
Delegierte verhielt ſich gänzlich ablehnend gegen eine „ Herſtellung der

Stimmenparität “ . Als am 9. Dezember 1803 im Reichstage abgeſtimmt
wurde , forderte Württemberg wiederum ein für ganz Deutſchland geltendes
Toleranzedikt „ durch eine allgemeine Reichsſanktion “ . Dieſe ablehnende

6

n

2

f1) „ Allgemeine Zeitung “ Nr. 194, 1803 . S. 773 .

„ Allgemeine Zeitung “ Nr. 296 vom 25. November 1803 . S. 1283 .
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Württembergs wird erklärlich nicht nur durch die ganze Ent

wicklung und Geſchichte des ſeitherigen Württemberg , ſondern auch durch die

Thatſache, daß an Württemberg ſelbſt die früher katholiſche Stimme von

Ellwangen durch den Reichsreceß gefallen war , die es zu verlieren fürchtete .

Wie war eine ſolche Entrechtung der katholiſchen Mehrheit durch —

zuführen ? Alle zur Säkulariſation beſtimmten Stifter und Beſitztümer

hatten in Regensburg gar keine Stimme abzugeben ! Am 11 . März 1803

hatten ſchon die Schwäbiſchen Grafen gebeten , man möge wenigſtens die

zwei eingegangenen prälatiſchen an die katholiſchen Reichs

ſchen Kurie fallen laſſen ; vergebens ! Der

ürſtenrat blieb ungeſchlichtet

8
grafen der fränkiſchen und weſtfäli

Streit über die Verteilung der Süunnmen im

2

77

b Ende des Reiches im Jahre 1806 .

Ein wenig wichtiger Punkt war die Regelung des Patronats

rechtes . Eine Vorſtellung Reichsgrafken von Wolfegg - Waldſee

nſchte geſetzliche Beſtimmungen über das

dahin , daß 1. jeder Landesherr in das Patronats - une
29 . Dezember 18021 )

ht auf alle Pfarreien und Pfründen , die in ſeinen Territorien
welche bisher durch Vikarien im Namen ihrer Prälaten als

verſehen wurden , wiederum eintrete , wobei jedoch , ſo lange

und Geiſtliche aus den betreffenden Abteien vorfinden , die das

sjahr nicht erreicht haben , dieſe ausſchlie eßend dazu ernannt werder

ſolle daß dagegen die Beſetzung jener Pfarreien , auf welchen den

Klöſtern ein eigen — jus patronatus zugeſtanden , den neuen Beſitzern

der Abteien unbenommen bleibe . In der 38 . Sitzung vom 25 . Januar 1803

wurde daraufhin beſchloſſen man könne hier keine allgemeinen Grundſätze

i, ſor Frage dem gütlichen Uebereinkommen oder

der Entſcheidung der Behörden überlaſſen . ? ) Gerade die Frage des Patro

usrechts gab Anlaß zu einem Zwiſte zwiſchen dem Grafen Wolfegg

Waldſee und dem Grafen Wartemberg . Am 8. Februar 1803 ließ nämlich

dern müſſe

Graf Wolfegg - Waldſee nach einer Vorſtellung des Grafen W bei

der a. R. D. s ) von — dem Reichsſtifte Roth zugehörigen Ortſchaften

Haiſterkirch , Mühlhauſen und Wolpertshauſen durch öffentliche Patente

Veſitz nehmen und ekegte deren geſamte Renten und Gefälle , die einen Be

trag von 7000 —8000 fl . jährlicher Einkünfte ausmachten , mit Beſchlag .

Das Reichsſtift Roth war aber dem Grafen Wartemberg zugeſchrieben .

Von dem Vorgehen Wolfeggs wurde ſofort der Oberadminiſtration in

Ochſenhauſen Bericht gegeben , welche am 28 . Februar 1803 „ dieſe Wald

ſceiſchen Facta turbativa mit großem Befremden für ſo R 1 als

widerrechtliche Schritte “ erklärte . Durch Schreiben vom 10 . März ſuchte

Graf Wartemberg bei Wolfegg „ dieſe Irrung “ aufzuklären ; da 3 von

dieſem keine entſprechenden Schritte erfolgten , ließ Wartemberg am 18. März

die widerrechtlich angehefteten Patente abt zehmen und die ſeinigen dagegen

affigieren . „ Noch an dieſem Tage wurden von 1 Waldſeeiſcher Seite armata

) Beilagen Band III . S. 36
Protokoll Band II . S. 757 .

3) Beilagen Band III . 6²
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manu mit ſehr auffallenden Drohungen und Aeußerungen die Wartem

bergiſchen Patente wieder abgeriſſen , neue Waldſeeiſche angeheftet und an
den Pfarrer von Wolpertshauſen eine eigene Signatur deswegen erlaſſen . “
Am 18 . März 1803 ließ Graf Wartemberg gegen dieſes Vorgehen in Regens
burg Vorſtellung erheben , „ da die drei Ortſchaften faſt den fünften Teil
der ſämtlichen , dem Grafen von Wartemberg angewieſenen Ent ſchädigung
ausmachen , und da der Herr Graf ſich gänzlich außer ſtande geſetzt ſehen
würde , die Suſtentationspenſionen — Herrn Prälaten und die Kon
ventualen für Roth aufzubringen , welche ſich außer anderen Emolumenten
nur an barem Geld auf mehr als 13 000 fl . belaufen “ . Am 5. Mai 1803

reichte Graf von Wolfegg- Waldſee eine Gegenvorſtellung ein,t ) in welcher
er ausführt , daß in ſeinem Territorium keine Ortſchaft ſei , die ehemals zur
Abtei Roth gehört habe und daß für genannte drei Ortſchaften Roth nur ein

„ jus patr onatus ecclesiasticum “ ausübte , er beſagte Pfarreinkünfte auch

nicht zu ſeinem Privatnutzen , „ ſondern nach ihrer wahren Beſtimmung ledig
lich zum Gottesdienſte , religiöſem und chriſtlichem Unterrichte , zur Sitten
verbeſſerung , überhaupt zu frommen Anſtalten zu verwenden gemeint ſei “
Die Angelegenheit hat die a. R. D. nicht weiter behandelt .

Vor der Verabſchiedung der Beſchlüſſe der a. R. D. iſt noch der An

zeigen der weltlichen Fürſten zu gedenken , worin dieſe ihre Uebereinkunft
nit den ſätulariſierten geiſtlichen Fürſten anzeigen .

Am 19 . Januar 1803 lief eine herzoglich - württembergiſche Ar

zeige ein , daß mit dem Kurfürſten von Trier , der zugleich Propſt von

Ellwangen war , ſich der Herzog von Württemberg „ für die fürſt

liche Propſtei Ellwangen auf die jährliche Summe von 20 000 fl . dahin

beglichen habe , daß ſolche in Quartalsraten zu 5000 fl . von der Hof —
kammer zu Ellwangen empfangen werden . Zugleich erhalten Kurfürſtliche

Durchlaucht für die Arrérages ( Rückſtände ) 12 000 fl . , und Se . Her zogliche
Durchlaucht haben , um zur Beruhigm ng des Herrn Kurfürſten in Beziehung

auf die Verſorgung der zu Ihrem ferneren Dienſte ausgewählten Diener

ſchaft beizutragen , diée Verſicherung 889 nach dem Ableben des Herrn

Kurfürſten eine beſtimmte Zahl von 15 Dienern nach ihrer dermals auf die

Ellwanger Hofkammer vedizierten Beſoldung zu übernehmen . “

Thurn und Taris zeigt am 18 . März 1803 die Abkommen
mit Buchau , Marchthalund Neresheim an . ? ) Die Fürſtäbtiſſin
von Buchau hat 8000 fl . jährliche Rente erhalten , die Stiftsſeniorin
1600 fl . , die übrigen älteren Damen 1450 fl . , die beiden jüngeren 900 fl .

Die Aebtiſſin hat die Weiitee in einem „fürſtlich ( taxiſchen ] Schloſſe

abgelehnt “ und „ geht außer Landes “ . Es iſt trotz dieſer wohlwollenden

Haltung dem Fürſten nicht geglückt , weder „ eine allgemeine Zufriedenheit
der Frau Fürſtin noch einiger der dabei beteiligten Perſonen erreicht zu
haben “ . Bezüglich der Reichsabtei Marchthal heißt es : „ Der Herr

Reichsprälat hat den Wunſch gehe t , auf die Marchthaliſche Pfarrei Kirch

bierlingen zurückkehren und zwei geiſtliche Herrn aus der Abtei zur Bei —

hilfe in den Pfarrverrichtungen mitnehmen zu dürfen . “ Er erhält 5500 fl .

—
Beilagen Band III .

Beilagen Band III .8
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jährliche einen Beitrag zur Unterhaltung des Kammerdieners

und Kutſchers , einen Wagen , vier Pferde und die nötige Fourage für dieſe .

„ Den drei „ die als Pfarrer bleiben , iſt , bis zur Regelung

ihrer Kompetenz , jedem 700 fl . , den ſieben älteren oder gebrechlichen jedem

600 fl . , den übrigen Patres 550 fl . , den zwei Fratribus jedem 300 fl

und den zwei Laienbrüdern jedem 250 fl . jährlich bewilligt und angewieſen

worden . “ Ueber die Regelung in Neresheim wird mitgeteilt : 9 Herr

Reichsprälat hat ſich ſeinen künftigen Wohnort und Aufenthalt in dem

Schloſſe zu Zirtheim ſelbſt auserſehen und erhält dasſelbe mit den nötigen

Möbeln und Einrichtung , dann ſeinen Wagen und vier Pferde , für welche

die benötigte Fourage immerhin unentgeltlich abgegeben wird . Die jähr

liche Suſtentationsſumme iſt auf 5000 fl . feſtgeſetzt . Einige Konventualen

zaben vorgezogen , mit einer angemeſſenen Penſion von 400 und 350 fl .

aus dem Kloſter zu gehen ; die übrigen leben auf fürſtliche Rechnung und

unter landesherrlicher Aufſicht in Gemeinſchaft beiſammen , haben ſich einen

neuen Prior aus ihrer Mitte gewählt und ſollen ſich künftig meiſt dem

Unterricht und Bildung der Jugend widmen .

Graf Wartemberg zeigt am 18. April 1803 an , daß er ſich

durch gütliche mit dem Reichsſtifte Roth
5 15

März 1803

dahin beglichen habe , daß 1. „ der Herr Reichsprälat 4500 fl . , 2. jeder der

17 Herrn 450 f,8 . jeder der 3 Prafrffeßen 1 „ e

Künde
Laienbruder aber 300 fl . als jährliche Penſion für die Zukunft

ugeſichert er halten und bereits ſämtliche das erſte Quartal ihrer Penſionen

bezogen haben . “ “ )

Graf v. QOuadt teilt am 18 . April 1803 mit , daß vermöge des

Beſchluſſes der Reichsdeputation vom 23 . November 1802 „ von den neuen

Regenten eine vorläu fige Anzeige Wailen, werden ſoll , wie ſie ſich mit den

abgehenden geiſtlichen Regenten und deren Konventualen “ geeinigt haben ,

er ſich mit der Abtei Jseny dahin verglichen habe , daß „1. dem Herrn Reichs

prälaten eine jährliche Penſion von 3600 fl . im ganzen ; 2. jedem der Kon

ventualen aber eine jährliche Penſion von 400 fl . zugeſichert und überdem

noch ſämtlichen Konventualen eine beſtimmte Summe zu ihrer erſten Ein

richtung nebſt ihren Möbeln überlaſſen worden ſind . Den Konventualen ,

welche Pfarreien zu verſehen haben , ſind 700 fl . jährliches Gehalt ausgeſetzt

ind für die vollſtändige Fortſetzung des Gottesdienſtes in der bisherigen

Stiftskirche ſowohl als auf den Landpfarreien die nötigen Vorkehrungen

getroffen worden . “ )

Als letzter kommt Graf Sternberg , der am 4. Mai 1803 dahin

vorſtellig wird , daß er wegen der Penſionierung der Geiſtlichen der Abteien

Schuſſenried und Weiſſenau noch keine Anordnungen treffen

konnte , weil „ er ſeinen Ertrag durch die Maß nahmen der benachbarten erz —

herzoglich öſterreichiſchen und reichsgräflich Waldſeeſchen Beamten derart ge

ſchmälert ſieht , daß ihm bei Schuſſenried ein Drittel , bei Weiſſenau mehr als

zwei Drittel der Revenuen bereits entzogen ſind und er bei letzteren noch

täglich befürchten muß , daß die übrigen benachbarten Territorialherren ein

) Beilagen Band III . S. 390 .
2) Beilagen Band III . S. 391 und 392 .
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gleiches thun und ihm zuletzt nichts als die Kloſtermauern und die armen

Geiſtlichen darin verbleiben . “ )

In der 46. Sitzung am 25 . Februar 1803 wurde der R. D Schl . an —

genommen ; der Reichstag ſtimmte am 24 . März zu ; die kaiſerliche Ge

nehmigung , die reine Formſache war , erfolgte unter dem ſchon beſprochenen

Vorbehalt der „ Herſtellung der Stimmenparität “ im Reichsfürſtenrat am

27 . April 1803 . Die 50 . und letzte Sitzung der a. R. D. fand am 10 . Mai

1803 ſtatt . Die a. R . D. hatte ihre „ Schreiberdienſte “ vollendet und konnte

aufgelöſt werden !

IV . Der Veichsdeputationshauptſchluß vom 25 . Februar 1803 .

Wohl die größte Umwälzung , die in Deutſchland mit einem Schlage

ſich vollzog , brachte der R. D. Schl . mit ſich ; die zahlreichen geiſtlichen Beſitz

tümer verſchwanden bis auf eines , das wohl im Reichsreceß auf dem Papier

ſtand , aber in der Wirklichkeit noch gar nicht exiſtierte .

Der § 25 des R. D. Schl . beſtimmte nämlich , daß „ die Würden eines

Kurfürſten , Reichserzkanzlers , Metropolitanerzbiſchofes und Primas von

Deutſchland auf ewige Zeiten “ mit „ dem Stuhl von Mainz vereinigt

bleiben, “ dieſer aber „ auf die Domkirche zu Regensburg übertragen

werden ſolle . “ An der Ausſtattung für den „ erſten Fürſten des Reiches “

fehlte es aber in bedenklicher Weiſe ; nur ein Teil der rechtsrheiniſchen

Beſitzungen des Kurfürſtentums Mainz verblieb ihm , mit dem dann andere

kleinere Gebiete vereinigt wurden , inſonderheit die Städte Regensburg und

Wetzlar , ſo daß das neue Fürſtentum des Primas von Deutſchland

24½ Quadratmeilen mit 650 000 fl . jährlicher Einkünfte umfaßte ; das

frühere Kurmainz hatte ein ſechsmal größeres Gebiet . Da die Dotation

des Primas auf eine Million Gulden feſtgeſetzt war , ſo wurde derſelbe mit

den fehlenden 350 000 fl . auf den unſicheren Ertrag der Rheinzölle verwieſen ,

was den Primas Freiherrn v. Dalberg zu der Bemerkung veranlaßte : der hl .

Matthäus ſei aus einem Zöllner ein Apoſtel , er aber aus einem Apoſtel

ein Zöllner geworden ! Alle ſonſtigen geiſtlichen Fürſtentümer , reichsun

mittelbaren Abteien u. ſ. w. verſchwanden ; der Verluſt der katholiſchen

Kirche infolge der Säkulariſation iſt ein Ländergebiet von 1295 Quadrat

meilen mit 2 361176 Einwohnern und 12726 000 fl . jährlicher Einkünfte ,

velche jetzt den weltlichen Fürſten und zwar U 0 proteſtantiſchen

zu gute kamen . „ Durch den R. D. Schl . vom 25 . Februar 1803 wurde die

Säkulariſation von vier Erzbistümern ( Mainz , Trier , Köln , Salzburg ,

und 18 Bistümern ( Brixen , Trient , Konſtanz , Baſel , Augsburg , Freiſing —

Paſſau , Eichſtätt , Würzburg , Bamberg ,
—

Straßburg , Worms , Hildes —

heim , Osnabrück , Paderborn , Fulda , Corvey ) und dem lutheriſchen Stift
Lübeck , dann von zahlreichen Kollegiatſtiften , Abteien und Klöſtern verfügt ,

deren Geſamtgüterwert man auf 420 Millionen rheiniſche Gulden be

rechnete . “ ? )

Der ganze Reichsreceß umfaßt 89 Paragraphen und findet ſich ab⸗

) Beilagen Band III . S. 398 .

Kirchenlexikon , Artikel Säkul lariſation . Band X. S. 1528 .
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gedruckt in dem dritten Beilagenband zu dem Protokoll der a. R. D. ( Regens

burg 1803 ) . Für unſern Zweck genügt unter teilweiſer Wiederholung

einiger Beſtimmungen ein Auszug aus dem umfangreichen Reichsgeſetz

ſoweit dasſelbe auf das heutige Württemberg Bezug nimmt und allgemeine

Beſtimmungen aufſtellt

Die erſten 27 Paragraphen befaſſen ſich mit den Entſchädigungen

der einzelnen Reichsſtände und treffen über das jetzige Württemberg folgende

Anordnungen :
Nach § 2 erhielt Bayvern : die Abteien Wengen in Ulm und

Söflingen , und die Reichsſtädte : Ulm , Bopfingen , Buchhorn cheute Fried

richshafen ) , Wangen , Leutkirch und Ravensburg ; nach § 5 kam Biberach

an Baden .

8§ 6 beſtimmt :

Dem Herzoge von Württemberg für das Fürſtentum Mömpel

gard nebſt Zubehörden , wie auch für ſeine Rechte , Beſitzungen , Anſprüche

und Forderung im Elſaß und in der Franche - Comté : die Propſtei Ell

wangen ; die Stifter , Abteien und Klöſter : Zwiefalten , Schönthal und Com

burg , mit Landeshoheit ( jedoch unter Vorbehalt der Rechte der weltlichen

Fürſten und der Grafſchaft Limburg ) . Ferner : Rottenmünſter , Heiligkreuz

thal , Oberſtenfeld , Margrethhauſen , nebſt allen denjenigen , ſo in ſeinen neuen

Beſitzungen gelegen ſind . Ferner : das Dorf Dürmettſtetten und die Reichs —

ſtädte Weil , Reutlingen , Eßlingen , Rottweil , Giengen , Aalen , Hall , Gmünd

und Heilbronn ; alles unter der Bedingung , folgende immerwährende Renten

zu entrichten , nämlich : den Fürſten von Hohenlohe - Waldenburg für ihren An

teil am Bopparder Zoll 600 Gulden , halb an Bartenſtein , halb an Schillings

fürſt ; dem Fürſten von Salm⸗Reiferſcheid für ſeine Grafſchaft Niederſalm

12 000 Gulden ; dem Grafen von Limburg - Stirum für die Herrſchaft Ober

ſtein 12 200 Gulden ; dem Grafen von Schall für ſein Gut Megen 12 000

Gulden ; der Gräfin Hillesheim für ihren Anteil an der Herrſchaft Reipolts

kirchen 5400 Gulden ; der verwitweten Gräfin von Löwenhaupt für die

Feudalrechte ihres Anteils an der Herrſchaft Ober - und Niederbronn

11 300 Gulden ; den Erben des Freiherrn v. Dietrich für gleiche Rechte

31 200 Gulden ; den Herrn Seubert für die Lehen Beutal und Bretigny

3300 Gulden . Nach § 10 erhielt Hohenzollern Hechingen

die Herrſchaft Hirſchlatt , nach §S 11 der Fürſt von Dietrichſtein die

Herrſchaft Neu - Ravensburg ; nach §S 12 der Fürſt von Na ſſau⸗Dillen

burg die Abtei Weingarten und die Propſteien Hofen und St . Gerold im

Weingartiſchen . § 13 . Dem Fürſten von Thurn und Taxis zur

Schadloshaltung für die Einkünfte der Reichspoſten in den an Frankreich

abgetretenen Provinzen : das gefürſtete Damenſtift Buchau nebſt der Stadt ;

die Abteien Marchthal und Neresheim ; das zu Salmannsweiler gehörige

Amt Oſtrach im ganzen Umfange ſeiner gegenwärtigen Verwaltung mit der

Herrſchaft Schemmerberg und den Weilern Tiefenthal , Frankenhofen und

Stetten . Uebrigens wird die Erhaltung der Poſten des Fürſten von Thurn

und Taxis , ſo wie ſie konſtituiert ſind , garantiert . Demzufolge ſollen die

gedachten Poſten in dem Zuſtand erhalten werden , in welchem ſie ſich ihrer

Ausdehnung und Ausübung nach zur Zeit des Luneviller Friedens befanden .

4*
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Um dieſe Anſtalt in ihrer ganzen Vollſtändigkeit , ſo wie ſie ſich in beſagtem

Zeitpunkte befand , deſto mehr zu ſichern , wird ſie dem beſonderen Schutz

des Kaiſers und des kurfürſtlichen Kollegiums übergeben . § 15 ſicherte

dem Fürſten von Oettingen - Wallerſtein das Kloſter Kirchheim

im Ries . § 18 . Dem Fürſten Karl von Hohenlohe⸗Barten⸗

ſteiin für die Herrſchaft Oberbrunn : die Aemter Haltenbergſtetten ,

Lautenbach , Jagſtberg und Braunsbach , der Würzburger Zoll im Hohen

loheſchen und Anteil im Dorfe Neuenkirchen , das Dorf Münſter und

der öſtliche Teil des Gebiets von Karlsberg ; alles unter der Klauſel ,

das nötige Gebiet zu einer militäriſchen Straße und direkten ununter

brochenen Kommunikation von Würzburg nach Rothenburg gegen ein

billiges Aequivalent an den Kurfürſten von der Pfalz wieder abzutreten .

Den Häuptern der beiden Linien von Hohenlohe - Waldenburg

für ihren Anteil am Bopparder Zoll : die ſchon erwähnten beſtändigen

Renten von 600 fl . auf Comburg . Dem Fürſten von Hohenlohe —

Ingelfingen für ſeine Rechte und Anſprüche auf die ſieben Dörfer :

Königshofen , Rettersheim , Retterfeld , Wermutshauſen , Neubronn ,

Streichenthal und Oberndorf : das Dorf Nagelsberg . Dem Fürſten von

Hohenlohe - Neuenſtein für die Abtretung des Dorfes Münſter

und des öſtlichen Teils vom Karlsberger Gebiete , nämlich ein Bezirk von

500 franzöſiſchen Toiſen im Durchſchnitte , von der äußerſten Grenze an—

gerechnet : das Dorf Amrichshauſen und die Mainzer , Würzburger und

Comburger Anteile an dem Marktflecken Künzelsau .

Art . 24 betrifft die Entſchädigung der Reichsgrafen , wie ſie

die in Ochſenhauſen arbeitende Subkommiſſion getroffen und die a. R . D.

genehmigt hatte , der Artikel hat folgenden Wortlaut :

§ 24 . Nachdem in Erwägung der Unzulänglichkeit der noch dispo

nibel bleibenden Teile von unmittelbarem Gebiete und den gleichwohl be

ſtehenden Erforderniſſen eines verhältnismäßigen Etabliſſements zur Ueber —

tragung des Stimmrechts , die unmittelbaren Abteien und Klöſter : Ochſen —
hauſen , Münchroth ( heute Roth a. d. Roth ) , Schuſſenried ,

Gutenzell , Heggbach , Baindt , Burheim , Weiſſenau

und Isny mit ihren Zubehörden , dann die Stadt Isny für die Ent

ſchädigung des Reichsgrafen beſtimmt ſind , ſo wird dieſe Entſchädigungs

maſſe folgender Geſtalt verteilt : Dem Grafen von Aspremont⸗Lynden

wegen Reckheim : die Abtei Baindt und eine jährliche Rente mit 850 fl .

von Ochſenhauſen . Dem Grafen von Baſſenheim wegen Pyrmont und

Ollbrücken : die Abtei Heggbach ( mit Ausſchluß der Orte Mietingen und

Sulmingen , des Zehnten zu Baltringen und der zu dieſem letzten Anteile be —

ſtimmten 500 Jauchert Wald ) , ferner eine jährliche Rente von 1300 fl . von

Buxheim . Dem Grafen von Metternich wegen Winneburg und Beilſtein

die Abtei Ochſenhauſen ( mit Ausſchluß des Amtes Thannheim ) unter der

Verbindlichkeit jedoch , eine jährliche Rente von 20 000 fl . : nämlich an den

Grafen von Aspremont 850 fl . , an den Grafen von Quadt 11 0000 fl . , an

den Grafen von Wartemberg 850 fl . hinauszuzahlen . Dem Grafen von

Oſtein wegen Mylendonk : die Abtei Burheim ( mit Ausſchluß des Dorfes

2
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Pleß ) unter der Verbindlichkeit , eine jährliche Rente von 9000 fl . , nämlich an

den Grafen von Baſſenheim 1300fl . , an den Grafen von Plettenberg 6000fl .

an den Grafen von Goltſtein 1700 fl . hinauszuzahlen . Dem Grafen von

Plettenberg wegen Wittem und Eyß : die Heggbachiſchen Orte Mie

tingen und Sulmingen ſamt dem Zehnten in Baltringen und 500 Jauchert

Wald , welche demſelben in den an Mietingen zunächſt angrenzenden Wald

diſtrikten Wolfloch , Laitbühl und Schneckenkau zuzumeſſen ſind , nebſt dem

eine jährliche Rente mit 6000 fl . von Buxheim . Dem Grafen von Quadt

wegen Wykradt und Schwanenberg die Abtei und Stadt Isny und eine

jährliche Rente mit 11000 fl . von Ochſenhauſen . Dem Grafen von Schäs

berg wegen Kerpen und Lommerſum : das Ochſenhauſiſche Amt Thann⸗

heim ( mit Ausſchluß des Dorfes Winterrieden ) unter der Verbindlichkeit

einer jährlichen Rente von 2000 fl . , nämlich an den Grafen von Sinzen

dorf 1500 fl . , an den Grafen von Hallberg 500 fl . hinauszuzahlen .

Dem Grafen von Sinzendo rf wegen der Burggrafſchaft Rheineck :

das vorerwähnte Dorf Winterrieden unter der Benennung einer Burggraf

ſchaft und eine jährliche Rente mit 1500 fl . von Thannheim . Dem Grafen

von Sternberg wegen Blankenheim , Junkrath , Geroltsſtein und Dollen —

dorf : die Abteien Schuſſenried und Weiſſenau unter der Verbindlichkeit

einer jährlichen Rente von 13 900 fl . , nämlich an den Grafen von

Wartemberg für Sickingen 5500 fl . , an den Grafen von Sickingen zu

Sickingen 1110 fl . , on den Grafen von Hallberg 6880 fl . , an den Grafen

von Neſſelrod - Reichenſtein 260 fl . , an den Grafen von Goltſtein 150 fl .

hinauszuzahlen . Dem Grafen von Törring wegen Gronsfeld : die Abtet

Gutenzell . Dem Grafen von Wartemberg wegen Wartemberg : die

Abtei Roth und eine jährliche Rente von 8150 fl . von Ochſenhauſen . Dem

Grafen von Wartemberg für Sickingen wegen Ellerſtadt , Aſpach und

Oranienhof : das Buxheimſche Dorf Pleß und eine jährliche Rente mit

5500 fl . von Schuſſenried . Dem Grafen von Goltſtein wegen Schlenacken

eine jährliche Rente von 1850 fl . , nämlich von Burheim 1700 fl . , von

Schuſſenried 150 fl . Dem Grafen von Hallberg wegen Fußgehnheim und

Ruchheim eine jährliche Rente von 7380 fl . , nämlich von Schuſſenried

6880 fl . und von Thannheim 500 fl . Dem Grafen von Neſſelrod - Reichen

ſtein für Burgfrei und Mechernich : eine jährliche Rente von 260 fl . von

Schuſſenried . Dem Grafen von Sickingen zu Sickingen für das Amt

Hoheneinöden : eine jährliche Rente mit 1110 fl . von Schuſſenried . Dieſer

Verteilung werden noch folgende allgemeine Beſtimmungen beigefügt :

1. Die Stimmrechte derjenigen entſchädigten Reichsgrafen , deren

Verluſt in einem reichsunmittelbaren Gebiete , welches zu Reichs - und

Kreispräſtanden beigetragen , beſtanden , und die zugleich eine Stimme oder

Anteil daran auf Reichs - und Kreistagen gehabt haben , nämlich der Grafen

von Aspermont , Baſſenheim , Metternich , Oſtein , Plettenberg , Quadt ,

Schäsberg , Sinzendorf , Sternberg , Törring und Wartemberg werden auf

ihre neuen Beſitzungen radiziert . 2. Die von einem Hauptentſchädigungs

objekte ( chef ( lieu ) getrennten Teile entrichten die Anlagen zu Reichs

und Kreispräſtanden in die Hauptkaſſe , und in dem Verhältniſſe wie bisher

und ſtellen nicht minder die Mannſchaft zu dem bisherigen Kontingente :
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der Beſitzer des getrennten Teiles hat das Recht , die Anlagsquota zu ſupre

partieren und die Mannſchaft auszuheben . 3. Das Abzugsrecht zwiſchen den

Beſitzungen des Hauptortes und dem getrennten Teil bleibt in dem bis

herigen Zuſtande . 4. Dem Inhaber eines getrennten Teiles bleiben das

daſelbſt befindliche und dazu gehörige Mobiliarvermögen und Rückſtände

( arrerages ) , über welche derſelbe mit dem vorigen Beſitzer übereinzu
kommen hat . An den Aktiv - und Paſſivkapitalien der Kameralkaſſe des

Hauptortes hat hingegen derſelbe keinen Anteil , weil dieſe bei Berechnung
des Ertrags überhaupt ſchon berückſichtigt ſind . 5. Er iſt verbunden , zu
der Suſtentation der Geiſtlichkeit des Hauptortes nach

Verhältnis des Ertrags getrennten Teiles zum Ganzen beizutragen .
6. Den in der Verteilung angewieſenen Renten kommen alle jene
Vorzüge und Verfügungen zu ſtatten , welche durch gegenwärtige Ur

kunde in Anſehung der in ihr enthaltenen Renten beſtimmt ſind . 7. Der

Empfänger einer Rente iſt gleichfalls verbunden , zu den Suſtentationskoſten

der Geiſtlichkeit des Hauptortes , worauf die Rente radiziert iſt , beizutragen ;
jedoch weil er an dem Mobiliarvermögen des Entſchädigungsobjektes keinen
Teil hat , nur die Hälfte derjenigen Quota , welche ſich nach Verhältnis
dieſer Rente zu dem unter Abzug der Laſten berechneten Ertrag des Ent —

ſchädigungsobjektes ergiebt . 8. Zu einiger Ausgleichung der temporären

Laſten , und vorzüglich der nach einem billigen Ueberſchlag , in Gemäßheit
der 8§8 51 und 57 gegenwärtiger Urkunde erwogenen Suſtentationskoſten

der Geiſtlichkeit in den neuen Abteien , ſind die Aktivkapitalien der

Kartauſe Burxheim mit 176 000 fl . nach folgenden Prinzipien zu
verwenden : a ) Die Suſtentationsſumme , welche den dritten Teil des Er —

trags einer Abtei nicht überſteigt , wird ſowohl durch die Allgemeinheit
dieſer Laſt , als durch Ueberlaſſung des Mobiliarvermögens , als kom

penſiert betrachtet . b ) Wenn die SuſtentationsſuVmme aber das Ertrags
drittel überſteigt , ſo wird der Ueberſchuß aus gedachten Kapitalien acht

fach vergütet . ( ) Der künftige Beſitzer von Burheim hat dieſe Kapitalien zu
verwalten , an die Teilhaber mit 3½¼, Prozent zu verzinſen und mittels

ſucceſſiver Aufkündigung in achtjährigen ratis abzuzahlen . d ) Zufolge
dieſer Beſtimmungen erhalten an gedachten Aktivkapitalien die künftigen
Beſitzer auf die Abtei Roth 7500 fl . , auf Weiſſenau 6450 fl . , auf Bur
heim 20 200 fl . , auf Heggbach 53 950 fl . , auf Baindt 38 650 fl . und auf

Gutenzell 45 250 fl . ; der verbleibende Reſt mit 4000 fl . iſt als ein gemein
ſchaftlicher Ueberſchuß zur Deckung des etwaigen Verluſtes anzuſehen .
e ) Falls ſich ein größerer Verluſt ohne Verſchuldung der Verwaltung er —

gäbe , ſo iſt ſolcher von allen Teilnehmern pro rata zu tragen . Die Er —

gänzung der Entſchädigung , wo ſie ſtatt hat und inſoweit ſie nicht durch die
nunmehr zu erwartende Aufhebung des Sequeſters bewirkt wird , wird

übrigens für die erwähnten Grafen und für alle andere ſich auf gleichen
Titel gründende Reklamanten auf jene Einkünfte angewieſen , welche noch

zu einer weiteren Beſtimmung übrig bleiben dürften .
Der Deutſchorden , der durch die Abtretung des linken Rhein

ufers verhältnismäßig am ſtärkſten geſchädigt wurde , erhielt eine Gegen
leiſtung , bei der er ſich fragte , ob er nicht beſſer daran ſei , wenn er auf
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dieſe ganz verzichte ; nach § 26 wurden ihm nämlich alle mittelbaren Klöſter

in der Diöceſe Konſtanz und Augsburg , ſoweit ſie in Schwaben liegen ,

zugeſprochen . Der D
Deutſchorden

ließ eine große Anzahl derſelben fort —

beſtehen , bis ſie durch weltliche Fürſten der gänzlichen Auflöſung anheim

fielen . J J

So günſtig der Reichsreceß für die weltlichen Fürſten war , ſo wenig

enthält er für die der Säkulariſation verfallenen Unterthanen , und

auch dieſes Wenige wurde nicht gehalten .

Die Beſtimmungen der erſten 27 Paragraphen haben die weltlichen

Fürſten auf das genaueſte befolgt Dabei gerieten ſie unter ſich wegen der

Beſitznahme in Streit und Unfrieden , wie ſchon einige Vorſtellungen oben

zeigten . Die Beſitznahme von Heiligkreuzthal brachte auch Würt⸗

temberg in einen Konflikt mit Oeſterreich ( ſiehe II. Buch : Heiligkreuzthal ) .

Wenn die geiſtlichen Beſitztümer und deren Bewohner auch nicht

öllig rechtlos an die neuen Fürſtentümer übergingen , ſo waren ſie

doch in der Folgezeit gegen unrechtmäßige und wider rgeſetzliche Uebergriffe

ſo gut wie ſchutz los , da die denſelben zugeſicherten Rechte wohl auf dem

Papier ſtanden , die Praxis aber in vielen 5 ganz beſonders auch

in Württemberg das gerade gegenteiilige Bild zeigte . An der Spitze

dieſer Beſtimmungen ſtand zunächſt § 35 , der mit einem Federſtriche eine

gewaltſame Beraubung des Privateigentums der Klöſter ausf ſpricht und

lautet :

„ § 35 . Alle Güter der fundierten Stifter , Abteien und Klöſter

1den alten ſowohl als in den neuen Beſitzungen , katholiſcher ſowohl

als Augsburger Konfeſſion verwandten , mittelbarer ſowohl als unmittel

barer , deren Verwendung in den vorher gehenden Anordnungen nicht förm

lich feſtgeſetzt worden iſt , werden der freien und vollen Dispoſition der

reſpektiven Landesherren , ſowohl zum Behuf des Aufwandes für

Gottesdienſt , Unterricht und andere gemeinnützige Anſtalten ,

als zur Erleichterungihrer Finanzemüberlaſſen , unter deni

beſtimmten Vorbehalte der feſten und bleibenden Ausſtattung der Dom

kirchen , welche werden beibehalten werder „ und der Penſionen für die auf

gehobene Geiſtlichkeit nach den unten tei ils wirklich gemerkten , teils noch

unverzüglich zu treffenden näheren Beſtimmungen . “

Der vorhergehende Artikel 34 beraubt die Domkapitel ihrer Ein

künfte und reiht ſie den Domänen der Biſchöfe ein , welche ſomit mit

dieſen auf die weltlichen Fürſten übergehen . Ueber den Zeitpunkt der

Beſitznahme beſtimmt Artikel 43 :

„ Der Genuß der zur Entſchädigung angewieſenen Güter nimmt

für die entſchädigten Fürſten und Stände , welche nicht im Falle geweſen

ſein möchten , vor den Deklarationen der vermittelnden Mächte Zivilbeſitz

zu ergreifen , mit dem 1. Dezember 1802 ſeinen Anfang . Der

Zivilbeſitz ſelbſt geht für alle acht Tage vor jenem Termine an .

Die Rückſtände der unter der Dispoſition der Nutznießer ge —

ſtandenen Fonds bis zum Zeitpunkte des neuen Genuſſes gehören den

alten Beſitzern , ohne jedoch hierdurch , anderen Verabredungen

zwiſchen den intereſſierten Teilen vorzugreifen . “

11
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Die Beſtimmung über die Rüſckſtände wurde in Württemberg
faſt nie eingehalten , nur in einigen Fällen traten Abfindungen für dieſe ein .

An die Beraubung der Biſchöfe und Klöſter hatte man wohl gedacht ,
aber nicht an die künftige Exiſtenz der Patres . Nur dem energiſchen
Einſchreiten von Kurmainz iſt es zu verdanken , daß die a. R. D. auch
hierüber Beſtimmungen aufnahm , nachdem der von Frankreich und Ruß
land vorgelegte Entſchädigungsplan über dieſen Punkt gar nichts enthielt .
Die diesbezüglichen Beſtimmungen ſeien im Wortlaut wiedergegeben :

„ § 48. Allen abtretenden Regenten bleibt ihre perſönliche Würde
mit dem davon abhangenden Range ſund dem Fortgenuſſe ihrer perſön
lichen Unmittelbarkeit . “

„ § 51 . Die Suſtentation der geiſtlichen Regenten ,
deren Lande ganz oder doch größtenteils mit den Reſidenzſtädten an welt —
liche Regenten übergehen , kann , da ihr Einkommen ſehr verſchieden iſt ,
nur nach Verhältnis desſelben reguliert , mithin allenthalben nur ein
Minimum beſtimmt werden .

In dieſer Hinſicht wird

à ) für Fürſtbiſchöſſe das Minimum auf 20 000 und das
Maximum auf 60 000 fl . ;

für den Herrn Biſchof zu Würzburg , als Koadjutor zu Bamberg —
noch weiter die Hälfte dieſes Maximums ;

b ) für Fürſtäbte und Pröpſte des erſten Ranges
das Minimum der Fürſtbiſchöfe ; für alle anderen Fürſtäbte das Mini
mum auf 6000 , das Maximum auf 12 000 ; für gefürſtete Aebtiſſinnen
aber das Minimum auf 3000 , das Marimum auf 6000 fl . :

c ) für Reichsprälaten und Aebtiſſinnen , auch
d ) unmittelbare Aebte das Minimum auf 2000 fl . , das

Maximum auf 8000 fl . beſtimmt . Bei allen dieſen Beſtimmungen wird
jedoch der Großmut der künftigen Landesherren kein
Ziel geſetzt ; vielmehr bleibt jedem , was er durch beſondere Verhält —
niſſe und Rückſichten weiter zu bewilligen ſich veranlaßt findet , unbe —
nommen . Wie nun hiernach die Regulierung zur Zufriedenheit der ab —
tretenden Regenten wirklich geſchehen ſei , oder bei aufzuhebenden Präla —
turen künftig gemacht werden wolle , darüber gewärtiget die Reichs —

deputation von den neuen weltlichen Regenten ſpäteſtens binnen vier
Wochen eine verläſſige Anzeige , damit alsdann , falls wider Vermuten
ein und anderer Beſtimmung wegen , bei der Anwendung obiger Regeln
ein Anſtand ſich noch äußern ſollte , die Deputation darüber erkennen
möge . “

„ § 52 . Die Weihbiſchöfe , inſoferne ſie Präbenden haben ,
die Domkapitularen , Dignitarien , auch Canoniei der Ritterſtifter ,
auch adelige Stiftsdamen behalten den lebenslänglichen Genuß ihrer

Kapitelswohnungen ; ihnen oder ihren Erben ſind die auf den Ankauf
oder Optierung ihrer Häuſer gemachten Auslagen , falls der Landesherr
ſolche nach ihrem Tode an ſich ziehen will , zu vergüten ; auch außerdem
an Orten , wo ſie ein Privateigentum ihrer Wohnung hergebracht haben ,
wird ihnen dieſes vorbehalten . “
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853 . QOit ihrer Suſtentation aber ſind den Domkapitularen

Dignitarius und Canonicis der Ritterſtifter neun Zehnte Leithrer

ganzen bisher igen Einkünfte und zwar jedem einzelnen

was er bisher genoſſen hat , zu belaſſen . Auf gleiche Weiſe ſind die

Vikarien bei ihren Wohnungen , und da ſie meiſt gering ſtehen , bei ihrem

ganzen bisherigen Einkommen , bis ſie etwa auf andere geiſtliche Stellen

verſorgt werden , zu belaſſen , wogegen ſie ihren Kirchendienſt einſtweilen

fortzuverſehen haben .

Die Domizilaren da , wo ſie wirklich ſchon einigen Genuß ihrer

Präbenden bezogen haben , werden in der Quote ihrer Suſtentation den

Kapitularen gleich gehalten und rücken hiernächſt , falls ſich der Landes

herr nicht in anderweg mit ihnen abfindet , in die vacierend werdenden

Kapitelspfründen . “

„ § 54 . Kapitularen und Domizilaren der Dom

ſtifter und Mediatſtifter , welche nach den verſchiedenen Statuten der

Stifter entweder erſt nach dem Ablaufe der Karenzjahre oder nach ein

tretenden anderen Verhältniſſen zum Genuſſe kommen , ſobald ſie nur in

dem wirklichen Beſitze ihrer Präbenden ſind , haben ganz gleiche Rechte

als diejenigen , welche ſich wirklich ſchon im Genuß ihrer Präbenden be

finden . “

„ § 55 . Die Stiftsfrauen und Fräulein bleiben inſo

lange bei ihrem bisherigen Genuſſe , als es dem neuen Landesherrn nicht

rätlicher ſcheint , ſie gegen eine zu ihrer Zufriedenheit zu regulierende Ab

findung aufzuheben . “

„ § 57 . Die Konventualen fürſtlicher , auch Reichs - und un

mittelbarer Abteien ſind auf eine ihrer bisherigen Lebensweiſe ange

meſſene anſtändige Art in ein oder der andern Kommunität ferner zu

unterhalten , oder denen , welche mit landesherrlicher Verwilligung aus

treten , bis zu anderweitiger Verſorgung eine Penſion von 300 —600 fl.

nach dem Vermögen ihrer Stiftung zu verabreichen . Für die Laien⸗

brüder ift auf ähnliche Art zu ſorgen ; Novizen , welche durch Gelübde noch

nicht gebunden , können von dem Landesherrn mit einer dreijährigen ver

hältnismäßigen Penſion entlaſſen werden . “

„§ 64 . Mit den Mediat ſtiftern , Abteien und Klöſtern in

den zu ſäkulariſierenden Landen iſt es ganz auf den nämlichen Fuß , wie

hier oben von den unmittelbaren angeordnet worden , zu halten . Es be

halten nämlich die Canonici der Mediatſtifter , welche aufgehoben

werden , nebſt ihren Wohnungen neun Zehntel ihres bisherigen Einkom

mens , die Vikarien aber das Ganze , die Domizilaren neun Zehntel

deſſen , was ſie etwa wirklich bisher ſchon bezogen haben , und rücken den

Kapitularen nach . Solche Canonici jedoch , die überhaupt keine 800 fl .

beziehen , ſind , wie die Vikarien , bei ihrem ganzen Einkommen zu belaſſen .

Aebte , deren Unmittelbarkeit bisher ſtreitig , oder welche unſtreitig

mittelbar geweſen ſind , erhalten verhältnismäßig nach dem Vermögen

ihrer Abtei 2000 bis 8000 fl . Penſion , ihre und andere Kloſter

konventualen 300 bis 600 fl . Mit den La ienbrüdern
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und Novizen wird es auf gleiche Art , wie von denſelben hieroben bei

unmittelbaren Stiftern erwähnt worden , gehalten . Von den Diener

ſchaften aller ſolcher Korporationen gilt alles das nämliche , was ſchon

überhaupt wegen der Dienerſchaften feſtgeſetzt worden . “

„ § 59 . In Anſehung der ſämtlichen bisherigen geiſtlichen Regen —

ten , auch Reichsſtädte und unmittelbaren Körperſchaften , Hofgeiſtlichen

und weltlichen Dienerſchaft , Militär und Penſioniſten , inſoferne

der abgehende Regent ſolche nicht in ſeinem perſönlichen Dienſte behält ,

ſowie der Kreisdiener , da wo mit den Kreiſen eine Veränderung vor

gehen ſollte , wird dieſen allen der unabgekürzte lebenslängliche Fortgenuß

ihres bisherigen Rangs , ganzen Gehalts und rechtmäßiger Emolumente ,

oder wo dieſe wegfallen , eine dafür zu regulierende Vergütung unter der

Bedingnis gelaſſen , daß ſie ſich dafür nach Gutfinden des neuen Landes —

herrn und nach Maßgabe ihrer Talente und Kenntniſſe auch an einem

anderen Orte und in anderen Dienſtverhältniſſen gebrauchen und an

ſtellen laſſen müſſen ; jedoch iſt ſolchen Dienern , welche in einer Provinz

anſäſſig ſind und in eine andere gegen ihren Willen überſetzt werden

ſollen , freizuſtellen , ob ſie nicht lieber in Penſion geſetzt werden wollen .

In dieſem letzten Falle iſt einem 15jährigen Diener ſein voller Gehalt

mit Emolumenten , einem 10jährigen zwei Drittel , und denen , die noch

nicht volle zehn Jahre dienten , die Hälfte als Penſion zu belaſſen . Den

wirklichen Penſioniſten ſind , falls nicht etwa neuerlich hie und da Miß —

bräuche unterlaufen wären , ihre Penſionen fortzubezahlen . Sollte der

neue Landesherr einen oder den anderen Diener gar nicht in Dienſten

zu behalten gedenken , ſo verbleibt demſelben ſeine genoſſene Beſoldung

lebenslänglich . Sollten hingegen ſeit dem 4. Auguſt 1802 neue Penſionen

oder Beſoldungserhöhungen verwilligt oder ganz neue Beſoldungen ge —

macht worden ſein , ſo bleibt es billig dem neuen Landesherrn überlaſſen ,

ob er ſolche Bewilligungen den Grundſätzen der Billigkeit und einer guten

Staatsverwaltung angemeſſen findet . “

Um eine Art Kontrol beſüber die thatſächliche Leiſtung der Pen —

ſion zu ermöglichen , wurden zwei Paragraphen eingeſchaltet , welche lauten :

„ § 66 . Um nun auch den Unterhalt dieſer großen Menge höherer

und anderer unſchuldiger Perſonen auf möglichſte Art Fcher zu

ſtellen , haben die neuen Landesherren alle ſolche Suſtentationsgelder
auf ihre nächſten Rezepturen anzuweiſen und als ſolche , welche das privi —

legierteſte Unterpfand auf die Landeseinkünfte haben , jederzeit viertel —

jährig in guten Münzſorten nach dem 24 Guldenfuß unverzüglich ab —

führen zu laſſen , daher auch ihren Gerichten keine Arreſtanlegungen auf

dieſe Alimentationsgelder zu geſtatten . “

„ § 67 . Die Kreisdirektor ieen haben über den Vollzug

alles deſſen zu halten , und auf das erſte Anrufen der Penſio⸗ —

niſten , ohne Geſtattung eines Termins oder einer Einrede ſogleich gegen

die Zahlungsbehörde , welche ſich mit der Quittung über die geſchehene

Zahlung nicht ausweiſen kann , die bereiteſte Exek ution zu erkennen

und zu vollziehen ; bei eintretender weiterer Zahlungsgefahr aber die
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Revenuen , ſo weit ſie zu dieſem Zwecke nötig , in unmittelbare Ad⸗

miniſtration zu nehmen . “

In vielen Fällen genügte nicht das „erſte Anrufen der Penſioniſten “ ,

ſondern mußte ſelbſt der Weg der Klage gegen Landesherrn beſchritten wer —

den , wie hiezu z. B. die Konventualen von Weiſſenau und die Kloſter —

frauen von Baindt genötigt waren !

Eine ſehr oft übertretene Beſtimmung war auch die über die Stif

tungen , welche lautete :

„§S 65 . Fromme und milde Stiftungen ſind , wie jedes Privat⸗

eigentum , zu konſervieren , jedoch ſo , daß ſie der landesherrlichen Aufſicht

und Leitung untergeben bleiben . “

In Württemberg wurden viele Stiftungen einfach von ſeiten des

Staates eingezogen und unter ungeheurer Koſtenberechnung verwaltet ,

worüber auch der Abſchnitt über „ Das katholiſche Kirchengut “ näheren Auf

ſchluß giebt .

Der R. D. Schl . miſchte ſich auch unter Unterlaſſung der Löſung

wichtiger Fragen —in Dinge , die gar nicht in ſein Gebiet gehörten ; ſo be —

ſtimmte er unter Artikel 42 :

Säkulariſation der geſchloſſenen Frauen⸗

klöſter kann nur im Einverſtändnis mit dem Diöceſanbiſchofe geſchehen .

Die Wannesklöſter hingegen ſind der Verfügung der Landesherren

oder neuen Beſitzer unterworfen , welche ſie nach freiem Belieben auf —

heben oder beibehalten köͤnnen . Beiderlei Gattungen können nur mit Ein⸗

willigung des Landesherrn oder neuen Beſitzers Novizen aufnehmen . “

Abgeſehen von dieſem Eingriff in das Recht der Kirche wurde die

Vorſchrift über die Säkulariſation der Frauenklöſter von der württembergi —

ſchen Regierung nie gehalten ; erſt nach geſchehener Auflöſung derſelben

wurde den Ordinariaten von Konſtanz und Würzburg ( Gotteszell , Heil⸗

bronn ) Mitteilung gemacht , die auch einmal gegen dieſen Uebergriff prote⸗

ſtierten und Verwahrung einlegten , aber an der geſchehenen Aufhebung

nichts mehr ändern konnten . Die „ Mannesklöſter “ hat Württemberg auf⸗

gehoben , ſobald es die Verfügung über dieſelben hatte .

Sehr mager war die Regelung wegen der politiſchen Ver

hältniſſe , der Rechte und Freiheiten der Bewohner der geiſtlichen Staaten

ausgefallen ; es beſtimmte Artikel 60 hierüber :

„§S 60 . Die dermalige po litiſche Verfaſſung der zu

ſäkulariſierenden Lande , inſoweit ſolche auf gütigen Verträgen zwiſchen

dem Regenten und dem Lande , auch andern reichsgeſetzlichen Normen

ruht , ſoll ungeſtört erhalten , jedoch in demjenigen , was zur Zivil⸗

und Militäradminiſtration und deren Verbeſſerung und Vereinfachung

gehört , dem neuen Landesherrn freie Hand gelaſſen werden . “

Da aber in der Zeit des Beſtehens des alten Deutſchen Reiches man unter

den politiſchen Verhältniſſen ſtets auch die religiöſen und ſeit der Refor⸗

mation die konfeſſionellen Verhä ltniſſe inbegriffen ſah ,

ſollte ſchon dieſer Artikel die ſeitherigen Religionsverhältniſſe der geiſtlichen
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Beſitztümer ſchützen , doch wurde dies noch deutlich ausgeſprochen in Ar

rikel 63 , der lautet :

„ § 63 . Die bisherige Religionsübung eines jeden

Landes ſoll gegen Aufhebung und Kränkung aller Art geſchützt ſein ;

insbeſondere jeder Religion der Beſitz und ungeſtörte Genuß ihres eigen —

tümlichen Kirchenguts , auch Schulfonds nach der Vorſchrift des weſt

fäliſchen Friedens ungeſtört verbleiben ; dem Landesherrn ſteht jedoch frei ,

andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen den vollen Genuß

bürgerlicher Rechte zu geſtatten . “

Die Durchführung der Säkulariſation und eine Reihe landesherr

licher Verfügungen ſtehen im ſchroffſten Widerſpruch zu dieſem Artikel .

V. Geſamtuerluſt der katholiſchen Kirche durch den Luneviller Erieden

und den Veichsdepntationshauptſchluß vom 25 . Febrnar 1803 .

Es wird immer eine der ſchwierigſten Aufgaben bleiben , den mate —

riellen Verluſt , welchen die katholiſche Kirche in Deutſchland zu Anfang des

19 . Jahrhunderts erlitten hat , genau in Zahlen auszudrücken . Das Haupt

hindernis bildet der Mangel amtlicher ſtatiſtiſcher Erhebungen ; man iſt

von einigen wenigen Daten abgeſehen — faſt durchweg auf die Arbeiten

einzelner angewieſen . Die Beſtimmung der jährlichen Einkünfte hat ihre be

ſonderen Schwierigkeiten , da man hier damit zu rechnen hat , daß dieſe Ein —

künfte ſehr wechſelnd ſind , weil ſie hauptſächlich im Ertrag der Aecker ,

Wieſen , Waldungen u. ſ. w. beſtanden . Die Kriegsjahre um die Wende

des 18 . Jahrhunderts hatten beſonders die geiſtlichen Beſitztümer ſtark mit —

genommen ; hier vermuteten Freund und Feind gute Beute und manchmal

wurde von den Franzoſen den Klöſtern noch eine beſondere Kriegskontribu —

tion auferlegt . Es zeugt deshalb von einem tüchtigen Organiſations - und

Verwaltungsgeiſt der meiſten Klöſter , daß es ihnen in dieſen Wirren doch

noch möglich war , das Gleichgewicht in ihrem Budget zu erhalten und den

ganzen Wirtſchaftsbetrieb in ſolcher Ordnung zu führen , daß manche neue

Landesherren ihre Verwaltung ganz auf der Grundlage der früheren weiter

führten . Ohne Raubbau zu treiben , wie dies namentlich bezüglich der

Waldungen von den neuen weltlichen Beſitzern geſchehen iſt , haben die geiſt —

lichen Fürſtentümer doch eine rationelle Bewirtſchaftung verſtanden ; ſie ſtei —

gerten allerdings nicht den Ertrag auf das Höchſte , da das Kloſter ſein Eigen —

tum nicht nur für heute und morgen anſah , wie ſo mancher überſchuldete welt —

liche Fürſt : es wollte auch den kommenden Konventualen ein ertragfähiges
ö˖

Beſitztum hinterlaſſen . Daß die Angaben über den eigentlichen Wert und

Ertrag der geiſtlichen Güter recht ſchwankende ſind , braucht nicht eigens
betont zu werden : die einen hatten ein Intereſſe an einer recht hohen , die

anderen an einer niedrigen Schätzung . Auch iſt die Art der Berechnung

der Einkünfte bei verſchiedenen Angaben eine recht wechſelnde und ſelten

finden ſich zwei Statiſtiker , die überall nach denſelben Grundſätzen vorge —

gangen wären . Zudem war jene Zeit der allgemeinen Ländergier , des

Egoismus und der Habſucht nicht gerade dazu angethan , gänzlich objektive
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Angaben zu Tage zu fördern . Die weltlichen Fürſten und deren Sold

ſchreiber und Lobredner ſuchten den Ertrag der Klöſter und Bistümer mög

lichſt herunterzuſetzen , um deſto mehr an Entſchädigungen zu erhalten , und

die geiſtlichen Beſitztümer hatten keinen Anlaß , den niedrigſten Schätzungen

entgegenzutreten , um nicht die Habgier noch mehr zu reizen und ſteigern .

Die vollſtändigſten und beſten Angaben wenn auch nicht durchweg

die zerverläſſigſten über die geiſtlichen Beſitztümer giebt uns aus jener

Zeit Theodor v. Traiteur , kurpfalzbayeriſcher Hofbibliothekar in Mann

heim , in ſeinem Werkchen : „ Der deutſchen Reichsſtände Verluſt auf dem linken

Rheinufer und die Beſitzungen der katholiſchen Geiſtlichkeit auf dem rechten

iach Größe , Bevölkerung und Einkünften geſchätzt von Theodor von

Traiteur “ . ) ) Dieſe Schrift ſollte nach der Angabe des Verfaſſers dem Zwecke

dienen , auf der einen Seite Deutſchlands Verluſt auf dem linken Rheinufer

an Frankreich und auf der andern Seite die in Ausſicht genommene Ent

ſchädigung dafür darzuſtellen . Traiteur ſagt in der Einleitung über die

Art und Weiſe , wie er ſein Material geſammelt hat : „ Ich habe niemals

unbedingt von einem Statiſtiker , Geographen u. ſ. w. , oder nach einer

Reiſebeſchreibung , Journal u. ſ. w. ein Datum angenommen , ohne mein

eigenes Reiſejournal , beſonders den Rheinſtrom hinab , mit ſo vielen andern

Hilfsquellen wohl überlegt , verglichen zu haben . Seit vielen Jahren habe

ich aus Gerichtsakten , am Kammergerichte , Reichshofrat und aus Reichs

tagsverhandlungen , ſelbſt aus Negociationsurkunden am franzöſiſchen Hofe

in älteren Zeiten , Notizen von einzelnen Ländern geſammelt , worin oft

über Familienhändel , Unterthanenbeſchwerden , Ländertauſch , Schulden —

weſen , Kirchengütereinziehung ꝛc. allerlei Data angegeben worden ſind ,

welche mich dann nebſt dem Anſchlage der Kammerzieler , Römermonate ,

Kontingentsſtellung , Lieferungen und den angeführten Klagen darüber ſowie

die Konſkriptions - , Milizenzugs - , Huldigungs - und Leibeigenſchaftsliſten in

den Stand geſetzt haben , im Vergleich der Länderlage , der Güte oder Un

fruchtbarkeit des Bodens , der Gewerbe ꝛc. anders zu kalkulieren , anders

mit Gründen vermutliche Anſchläge zu machen und nicht die oftmals lächer

lichen und unbegreiflichen Angaben , wo nicht ſelten einer dem andern nach

geſchrieben , wieder nachzuſchreiben . “ ? ) Einige Tage vor der Veröffent

lichung ſeiner Broſchüre erhält Traiteur die Tabellen des preußiſchen Kriegs —

rats Lang ( ſiehe unten ) ; Traiteur hat nach ſeiner eigenen Angabe „ über

die darin angeführten Quellen manches zu erinnern und über verſchiedener

Stände Beſitzungen einen andern Kalkul zu führen , Gründe “ . Er giebt dann

die ſeiner Arbeit entgegenſtehenden Schwierigkeiten an und ſchreibt : „ Es

war äußerſt ſchwer , mehrere Länder , beſonders geiſtliche Staaten , zu ſtati

ſieren , da die hochwürdigen Herrn ſo vieles geheim hielten und wie nach

einer Ahndung fürchteten , daß das Kundmachen die ohnehin ſchon heiß

hungrigen profanen Menſchen nach ſo wohl gehaltenen Ländern nur noch

lüſterner machen , den Beſitzern davon Verfolgung zuziehen , ja eines Tages

große Nachteile bringen könnte . . . . Ihre zerſtreuten Beſitzungen zu

1) Mannheim bei Schwan und Götz 1799

— Traiteur S. 3 und 4.
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ſammenzuklauben , war nicht wenig eine mühſelige Arbeit , beſonders jener

Abteien in Schwaben , die nicht ſelten große Einkünfte mit gar keinem Ver⸗

hältnis von unmittelbarer Größe und Bevölkerung haben , die ſie oft ſogar

aus entfernten Gegenden oder wenigſtens aus Gütern unter fremder Hand

ziehen . “ ! ) Auch die Schuldenlaſt , die auf einigen Gütern ruht , iſt bei dieſer

Berechnung zu beachten . Die Ländergröße iſt bei Traiteur „ allein nach dem

allgemeinen deutſchen Meilenmaße “ berechnet auf Grund von den General —

und Spezialkarten . „ Bei geiſtlichen Staaten iſt bezüglich der Bevölkerungs —

zahl ! anzunehmen , daß immer mehr Land in einem Mißverhältniſſe zu

den Menſchen und gegen die weltlichen ſich vorfindet : weil die großen

Klöſter - und Kirchengüter nur Pächter haben und weniger Eigentum da

verteilt iſt . “ )

„ Der Kalkul des Revenuenſtandes war die umſtändlichſte

Arbeit und wird noch lange Zeit die unvollkommenſte bleiben . Es iſt eine

gar verſchiedene Sache um die Staats - und Kammereinkünfte , die nicht

ſelten in den Berechnungen verwechſelt und gar nicht allgemein aufge —

nommen werden , um den Reichtum eines Staates kennen zu lernen . Auch
ſogar nehmen einige nur Nettoſummen an , welche nach Abzug der Ver —

waltungs - und Unterhaltungskoſten übrig bleiben . . . . Ich habe bei dent

höheren Revenuenzuſtande eines Beſitzers lauf dem linken Rheinufer !
ſo viel Ungleichheit oft gegen ſeine Bevölkerung gefunden und den Maßſtab

zu fünf Gulden auf den Kopf bei wirklich armen Unterthanen , jedoch bei

ergiebigen Bergwerken , Holzverkauf , Zoll ꝛc. bis auf das Doppelte an —

nehmen müſſen . “ Die eigentliche Feſtſtellung der Einkünfte hat Traiteur

nach folgenden Prämiſſen vollzogen : 1. Alle liegende , angebaute , benützte

Güter , Wieſen und Wälder ohne Ausnahme , die Menſchenzahl und den

Viehſtand nach drei Preiſen geſchätzt , und darnach den Ertrag berechnet .

2. Alle Grund⸗ , Kopf - und Mobiliarſteuern , Zehnten , Gülten , Nachſteuern ,

Strafen , Fronden , mittel - und unmittelbaren Obliegenheiten , von körper

lichen Dienſten , Zinſen von Kapitalien , Leibrenten u. ſ. w. 3. Alle zu⸗

fälligen Einkünfte von Konſumtion , Salz , Bergwerke , Holzverkauß Fabri

kate , Ein⸗ und Ausfuhrtranſite , Zoll u. ſ. w. zuſammengenommen Da⸗

von dann die Staatsverwaltungs - , Hebungs - , Beſoldungs⸗ , Landes⸗ , Sicher

heits - , des Hofes Unterhaltungskoſten , Armenverſorgung , Schuldenweſen

des Regenten , der Gemeinden , der einzelnen und deren Lebens⸗ , Kleidungs —

und Wohnungsbedürfnis nach drei Abſtufungen , ſowie die Unterhaltung

obiger unbeweglicher und beweglicher Güter , Häuſer , Sterb - und Viehfälle ,

Ueberſchwemmung , Hagelſchlag u. ſ. w. , alles das abgezogen . „ Dieſes be —

ſchrieb dann den wirklichen Zuſtand eines Landes . . . . Bei der gegen⸗

wärtigen Aufnahme hat man überhaupt zu bemerken , daß der Kammer —

revenuenzuſtand in den geiſtlichen Staaten gegen die welt⸗

lichen oftmals beſſer ſtehet , einfacher geführt wird , weniger

Schuldenlaſt darauf lieget ; die herrſchaftlichen Gebäude beſſer unterhalten

und zum gewöhnlichen Gebrauch nützlicher eingerichtet ſind . . . . Auch hat

1) Traiteur S. 5 und 6.
2) Traiteur S. 8.
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man bei der Schätzung der geiſtlichen Staaten die Einkünfte der Dom⸗

kapitel wohl mit in Betracht zu ziehen , da ſolche oftmals um ein Viertel ,

ja wie in Augsburg , um die Hälfte die Staatseinkünfte vermehren .

So nicht weniger die Mediat - Stifte , - Abteien und Klöſter , die in aller

Stille oft große Reichtümer verzehren , und wovon kein Pfennig zu den

Staatseinkünften gerechnet ſind , wozu ſolche doch eigentlich gehören . “ )

Traiteur teilt ſeine Erhebungen , die nach dieſen Ausführungen das Be

ſtreben erkennen laſſen , mit aller Sorgfalt und Genauigkeit zu Werke zu

gehen , welche die Ver chältniſſe geſtatten , in zwölf Rubriken ein , aus denen

wir zuſammenfaſſend mitteilen :

1. Reichsunmittelbare Beſitzungen der katho liſchen Geiſt⸗

lichkeit auf dem linken Rheinufer : 3681½4 Quadratmeilen

mit 680 600 Einwohnern und 4 883 100 fl . jährlicher Einkünfte.
2. Reichsunmittelbare Beſitzungen der deutſchen Fürſten un d

Grafen auf der linken Rheinſeite : 3à38½ Quadratmeilen mit 847 399

Einwohnern und 6 962 850 fl . jährlicher Einkünfte ; darunter Württenr⸗

berg : Die Grafſchaft Mömpelgard mit 7 Quadratmeilen , 18 500 Ein

wohnern und 95 500 fl . Einkünfte ; dieſe Zahl dürfte der Richtigkeit weit

näher kommen als die Angabe von mehr als 300 000 und 400 000 fl . !

Man denke nur an das kleine 2 65 von 7 Quadratmeilen !

3. Reichsunmittelbare Beſitzungen der deutſchen Grafen un d

Herren auf der linken Rhein inſeite : 12 Quadratmeilen mit 89 100 Ein - ⸗

wohnern und 530 100 fl . jährlicher Einkünfte ; darunter Graf Quadt mit :

1½ Quadratmeilen mit 3500 Eiten mern und 20 000 fl . jährl licher Ein

künfte ; Graf Schäsberg mit 2 Quadratmeilen mit 3500 Einwol hnern

und 25 000 fl . jährlicher Einkünfte .

l. Reichsritterſchaftliche Beſitzungen , unmittelbar

unter Kaiſer und Keich auf der linken Rheinſeite : 1734 Quadratmeilen mit

32 500 Einwohnern und 272 000 fl . jährlicher Einkünfte .

5. Reichsſtädte auf der linken Rheinſeite : 234 Quadratmeilen

mij 000 Einwohnern und 450 000 fl . jährlicher Einkünfte .

6. Mit dem Deutſchen Reiche verbundene Beſitzungen der katho —

liſchen Geiſtlichkeit im Elſaß und in Lothringen : 56 Quadrat —

meilen mit 120 000 Einwohnern und 548 000 fl . jährlicher Einkünfte .

7. Mit dem Deutſchen Reiche verbundene Beſitzungen der welt

lichen Reichsſtände im Elſaß und anderen franzöſiſe chen Gebieten :

6034 Quadratmeilen mit 160 300 Einwohnern und 10 49 600 l. jährlicher

Einkünfte ; darunter ſieben burgundiſche Herrſchaften und zwei elſäſſiſche :

15 Quadratmeilen mit 38 000 Einwohnern und 153 000 fl . jährlicher

Einkünfte .

8. Beſitzungen deutſcher Reichsſt ände in Lothringen und

anderen franzöſiſchen Gebieten : 56 000 fl . jährlicher Einkünfte .

9. Geſamtverluſt der katholiſchen Geiſtlichkeit

Kf der linken Rheinſeite : 124½ Ouadratmeilen mit

800 600 Einwohnern und 5 431 100 fl . jährlicher Einkünfte .

1) Traiteur S. 11.
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10 . Unmittelbare Beſitzungen der katholiſchen Gei ſt liſch
keit auf demrechten Rheinufer , wovon wir nennen : a ) Frän
kiſcher Kreis : 224 Quadratmeilen mit 549 000 Einwohnern und
2 485 000 fl . jährlicher Einkünfte ; b ) Bayeriſcher Krei
229 Quadratmeilen mit 310 300 Einwohnern und 1 953 000 fl . Ein —
künfte . c ) Schwäbiſcher Kreis : 121½ Quadratmeilen mit
243 176 Einwohnern und 2 436 000 fl . jährlicher Einkünfte ; die ſpeziali
ſierten Angaben werden unten mitgeteilt ; insgeſamt : 1295 Quadratmeilen
mit 2361 176 Einwohnern und 12726 300 fl . jährlicher Einkünfte .

11 . Beſitzungen der mittelbaren Geiſtlichkeit nach Kol
legiatsſtifter , Abteien ohne die Mönchsklöſter auf der rechten Rheinſeite :
Fränkiſcher Kreis : 8 Stifte , 19 Abteien mit 270 000 fl . Einkünfte ;
Bayeriſcher Kreis : 13 Stifte , 70 Abteien mit 830 000 fl . Ein
tünfte ; Schwäbiſcher Kreis : 35 Stifte , 96 Abteien mit 1 310 000 fl .
Einkünfte ; Kur - und Oberrheiniſcher Kreis : 7 Stifte , 16 Ab —
teien mit 230 000 fl . Einkünfte ; Niederſächſiſch - und Weſtfäliſcher Kreis :
15 Stifte , 8 Abteien mit 230 000 fl . Einkünfte ; dies giebt insgeſamt

von mittelbaren Beſitzungen ohne die Mönchsklöſter 78 Stifte , 209 Abteien
mit 2870 000 fl . jährlicher Einkünfte , wobei die Einkünfte „ eins ins
andere gerechnet “ zu 10 000 fl . per Stift oder Abtei angenommen werden ,
was eher ein zu niedriger als zu hoher Satz iſt . Manche ſchwäbiſche Stifte
und Abteien haben weit mehr als 10 000 fl . jährlicher Einkünfte . Es be⸗
tragen ſomit ſämtliche Beſitzungen der katholiſchen Geiſtlichkeit auf der
rechten Rheinſeite : 1295 Quadratmeilen mit 2361776 Einwohnern und
15 596 300 fl . jährlicher Einkünfte . ! )

12 . Traiteur ſtellt am Schluſſe ſeiner Tabelle noch einen ſehr in⸗
tereſſanten Vergleich an . Die katholiſche Geiſtlichkeit beſaß damals im
ganzen Deutſchen Reiche 1719 Quadratmeilen mit 3 162 576 Einwohnern
und 21 027 400 fl . jährlicher Einkünfte . Wäre man dazu übergegangen ,
daß die Beſitztümer der katholiſchen Geiſtlichkeit auf der linken Rheinſeite
einfach ohne jede Entſchädigung verloren gehen ſollten , und hätte man den
weltlichen Fürſten nur für ihren Verluſt links des Rheins Entſchädigungen
gegeben , ſo würden dieſe betragen haben : 141½ Quadratmeilen mit

096 799 Einwohnern und 8 542 550 fl . jährlicher Einkünfte : dieſer
Verluſt abgezogen von den rechtsrheiniſchen geiſtlichen Beſitztümern , hätte
der katholiſchen Kirche im Deutſchen Reiche noch ein Gebiet von 853834 Qua
dratmeilen mit 1264977 Einwohnern und 7 053 750 fl . jährlicher Ein —
künfte gelaſſen . Obwöhl eine derartige Regelung der Entſch ädigung auch
ein ſchreiendes Unrecht gegen die geiſtlichen Beſitztümer in ſich geſchloſſen
hätte , ſo würde ſie doch nicht ſo drückend für die katholiſche Kirche gewirkt
haben , wie deren gänzliche Beraubung . Dieſe nackten Zahlen führen aber
auch den unwiderlegbaren Beweis dafür , daß die im R. DSSchl . vorge —
nommene Säkulariſation nicht nur eine Entſch ädigung für die weltlichen
Fürſten auf Koſten der Kirche brachte , ſondern dem Proteſtantismus

21) Traiteur S. 30 .
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denn er erhielt die meiſten katholiſchen Kirchengüter noch eine ſehr an —

ſehnliche Bereicherung auf Koſten der Katholiken zuführte .
Aus Traiteurs Spezialtabellen ſeien hier noch die reichsunmittel —

baren Beſitzungen der katholi ſch
en Geiſtlichkeit auf dem rechten Rheinufer im

Schwäbiſchen Kreiſe mitgeteilt

Beſitztum OMeilen Einwohner jährliche Einkünfte

Bistum Konſtanz mit Domkapitel . 8 16 800 189 000 fl .

1 Augsburg mit Domkapitel . 13 83 000 415 000 fl.

eee reeeee 9 23 000 169 000 fl.
aenteeee . . 11 37 000 187 000 fl.

Salmannsweiler . 6 7800 78 000 fl .

WDeingarten 62 8 900 97 000 fl.
1 1500 45 000 fl .

e 1200 40 000 fl.

„ Schuſſenried 2 3300 62 000 fl .

„ Roggenburg 2 4200 68 000 fl .

„ Ochſenhauſen 4 8 000 95 000 fl.

„ Marchthal 3 3 800 80 000 fl .

„ Elchingen . 2 5 300 69 000 fl.

„ Wetternhauſen 12 2 900 50 000 fl.

„ Rotha . d. Roth 1 2300 10 000 fl.

„ Ursperg 184 3 200 52 000 fl .

eee 17 3 400 66 000 fl .

„ Zwiefalten 2/2 3 750 74 000 fl.

„ Gengenbach 7 300 40 000 fl .

„ Neresheim 1½2 2500 50 000 fl.

„ Ottobeuren 2 5 000 68 000 fl.

St . Ulrich 1è 2300 46000 fl .

Kartauſe We 14 860 39 000 fl.

Freies Stift Söflingen 2 3 000 65 000 fl .

„ ee 1⁰ 2800 53 000 fl.

5 F 3 360 30 000 fl .

„ Buüchau 1000 60 000 fl .

4 Rottenmünſter 8 1½ 2 900 58 000 fl .

1 Gutenßelllt 1½ 2 856 51 000 fl.

120¼ 243 226 2 436 000 fl.

Traiteur weiſt in der Einleitung zu ſeiner Broſchüre auf ein Werk

des preußiſchen Kriegsrats Lang hin ; dasſelbe iſt im Jahre 1798 in

Baſel erſchienen und betitelt ſich : „ Tabellen über Flächeninhalt , Menſchen⸗

zahl , Einkünfte und bevorſtehenden Verluſt der deutſchen Reichsſtände von

Karl Heinrich Lang . “ Dieſelben bieten nicht die Vollſtändigkeit , wie ſie

Traiteur eigen iſt ; auch iſt deſſen Arbeit nicht Original , ſondern mehr

eine Zuſammenſtellung der Angaben , die verſchiedene Geographen und

Statiſtiker gemacht haben , und Lang giebt ſie wieder , ohne ſich über die

Richtigkeit und Zuverläſſigkeit der Zahlen auszuſprechen . Wir finden deſſen

Angaben bei der Geſchichte der einzelnen Stifte und Abteien .

Zuverläſſiger ſind die Zahlen des Rottweiler Bürgermeiſters
Hofer , der auch dem Raſtatter Kongreß als Vertreter ſeiner Stadt

anwohnte ; derſelbe gab 1798 im Verlag der neuen Schulbuchhandlung eine

5
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„ Unterſuchung “ über die Reichsmatrikel heraus . Derſelhen iſt zu ent —
nehmen , daß am 26 . Oktober 1797 eine Konferenz des Schwäbiſchen
Kreiſes in Ravensburg ſtattfand , auf welcher die einzelnen Deputierten
ſelbſt die Bevölkerungszahl ihres Staates angaben . Da es ſich um die Feſt
ſtellung des Landesmilizausſchuſſes handelte , der nach der Bevölkerungszahl
beſtimmt wurde , ſind die Angaben eher zu niedrig als zu hoch gehalten .

4555 teilt ſie uns auf S . 391 ( Beilage 20 ) wie folgt mit : Ellwangen
27 500 Einwohner , Buchau ( Stift ) 2850 , Weingarten 7500 , Ochſenhauſen
7500 , Roth 2500 , Weiſſenau 750 , Schuſſenried 2500 , M karchthal 2700 ,
Zwiefalten 3750 , Neresheim 2500 , Heggbach 2800 „Gutenzell 2850 , Rotten
münſter 2700 , Baindt ( keine —, Söflingen 280) 0, Isny ( Abtei ) 400 ;

—Rottweil 9000 , Gmünd 7000 , Biberach 4000 , Ravensburg *3L Weil
1800, Wangen 2000 , Isny GWeichsſtadt ) 1000 , Leutkirch 1000 , Buchhorn
500 , Aalen 1800 , Buchau eichsſtadt ) 500 . Dieſe von den Ständen ſelbft
angegebenen Zahlen erhöhen die Zuverläſſigkeit der Angaben Traiteurs , da
in den allermeiſten Fällen völlige Uebereinſtimmung oder nur eine geringe
Differenz ſich befindet ; nur bei Ellwangen , Stift Buchau , Weingarten ,
Schuſſenried , Weiſſenau und Marchthal zeigen ſich anſehnliche Unterſchiede ,
die aber im allgemeinen die Zuverläſſigkeit Traiteurs nicht erſchüttern
können ; denn man findet , daß Traiteur eher zu nieder einſchätzt und angiebt
als zu hoch , wie ja ein gewiſſer Spielraum in ſolchen Angaben ſtets gelaſſen
ſein muß .

Dnitteri Rapitel .

Folgen der Säkulariſation im allgemeinen.

I . Aeußerungen der Zeitgenoſſen .

Es hat ſich noch kein Schriftſteller von Ruf gefunden , der im Ernſte
mit durchſchlagenden Gründen die Säkulariſation hätte verteidigen und recht
fertigen können . Dagegen hat eine ſehr große Anzahl der bedeutendſten
Geſchichtsſchreiber die vorgänge , wie die Säkulariſation zu ſtande kam , in
rückhaltloſeſter Weiſe verurteilt , und die Säkulariſation ſelbſt als einen Ge
waltakt , als einen Raub des Privateigentums , als unheilvoll in ihren Folgen
gebrandmarkt . Der damalige Papſt Pius VII . erhob zu der Zeit , als
in Regensburg die Verhandlungen der a. R. D. ihren 8383 nahmen , ſeine
warnende Stimme in einem vom 2. Oktober 1802 datierten Breve an dert
Mainzer Erzbiſchof , Freiherr v. Dalberg , dem wir entnehmen : „ Nicht nur
ſind Wir betrübt wegen des großen Schadens , den Wir im Zeitlichen der
Kirche verurſacht ſehen , ſondern auch und weit mehr wegen desjenigen , den
ſie in Rückſicht auf die geiſtliche Gewalt zu erleiden haben wird , wie bei
dieſer Veränderung der Umſtände zu befürchten iſt . Da Wir in Unſerem
Geiſte ſchon lange die Gefahren vorhergeſehen hatten , die die katholiſchen

—
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